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Durchführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes(BImSchG!)
Antrag der TS BAU GmbH vom 27.09.2019 auf Erteilung einer
immissionsschutzrechtlichenGenehmigung zur wesentlichenÄnderung der
Abfallbehandlungsanlagemit zeitweiliger Lagerung in 01612 Glaubitz,
StreumenerStraße, Gemarkung Glaubitz, Flst.-Nr.: 511/2; 510/2; 509/2;
508/4; 508/2; 506/43;T. v. 508/b

ImmissionsschutzrechtlicheGenehmigung

A. Entscheidung

Ai
Die TS BAU GmbH erhält auf Ihren Antrag vom 27. September 2019 die
immissionsschutzrechtlicheGenehmigung zur wesentlichen Änderung der
AbfallbehandlungsanlagemitzeitweiligerLagerung,Ziffern8.11.2.3/G/E, 8.11.2.4/V und
8.12.2/V des Anhangs der 4. BImSchV?, in 01612 Glaubitz, StreumenerStraße,
Gemarkung Glaubitz, Flst.-Nr.: 511/2; 510/2; 509/2; 508/4; 508/2; 506/43; T. v.
508/b.

A.2

Bestandteil dieser Genehmigung sind die unter Abschnitt B genannten und mit
Genehmigungsvermerkversehenen Antragsunterlagensowie die im Abschnitt C
genanntenNebenbestimmungen.Der Genehmigungsbescheidumfasst36 Seiten.

A.3

Gemäß 8 13 BImSchG schließt die Genehmigung andere die Anlage betreffende
behördliche Entscheidungen ein, insbesondere öffentlich-rechtlicheGenehmigungen,
Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen mit Ausnahme von
Planfeststellungen,ZulassungenbergrechtlicherBetriebspläne,
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behördlichen Entscheidungen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften und
wasserrechtlichenErlaubnissenund Bewilligungennach 8 8 in Verbindungmit8 10 des
Wasserhaushaltsgesetzes.

A.4

Die Genehmigungerlischt,wenn innerhalbeinerFristvon zwei Jahren nach Bekanntgabe
der Genehmigungnichtmitdem BetriebderbeantragtenAnlage begonnenwurde.

A.5

Die TS BAU GmbH trägtdie Kostendes Verfahrens.

A.6

Für’die EntscheidungwerdenGebührenin Höhe von 2.761,76 EUR und Auslagenfürdie
Postzustellungin Höhe von 3,72 EUR erhoben.
Der Betrag von 2.765,48 EUR ist an das LandratsamtMeißen, Sparkasse Meißen,
IBAN: DEO7 8505 5000 3100 0310 07, BIC: SOLADESI1iMEI, unter dem
Buchungszeichen:11. 76735.0 mitder Fälligkeit:3. Mai 2021 zu entrichten.

B. Antragsunterlagen

Der Entscheidungliegen folgendeAntragsunterlagen,welche mit Dienstsiegelversehen
wurdenund 558 Seiten umfassen,zugrunde:

e Genehmigungsantragvom 27. September2019
e Nachlieferungvom 16. Dezember2019
e Nachlieferungvom 28. Februar2020

C. Nebenbestimmungen

c1 NebenbestimmungenBaurecht

c.1.1

Die beantragteBefreiungvon den Festsetzungendes Bebauungsplanes„Industrie-und
GewerbegebietGlaubitz“, 1. Änderungbezüglich der Aufschüttungshöheinnerhalbder
TeilflächenII und III, wirdfürdas oben beantragteVorhabenerteilt;dieses darfinsoweit
in der von den BebauungsplanfestsetzungenabweichendenForm errichtetbzw. genutzt
werden.

c.1.2

Die übrigenFestsetzungendes Bebauungsplanessind einzuhalten.

c.2 NebenbestimmungenImmissionsschutz

c.2.1 Sicherheitsleistung

C.2.1.1

inDer Genehmigungsbehördeist innerhalbvon 12 Wochen nach der Bekanntga "de
Genehmigung,eine Sicherheitsleistungin Form einer selbstschuldnerischen/Bürgschäf
einerdeutschenGroßbank,öffentlichenSparkasse oder deutschenGroßversi iQ:

übergeben. Die Sicherheitsleistungist für die Entsorgungder in den Läg en
vorhandenenAbfallmengenmitnegativemMarktwertzu erbringen.

.ya
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C.2.1.2

In der Bürgschaft gemäß C.2.1.1 ist sicherzustellen, dass die bürgende
Bank/Sparkasse/Versicherung den Bürgschaftsbetragauf erstes Anfordern an die
Genehmigungsbehördezahltund auf die Einrededer Anrechnung,der Aufrechnungund
der Vorausklage verzichtet. Die Sicherheitsleistungwird auf 6.424.523,49 EUR
festgesetzt.

C.2.1.3

Ein Wechsel des Betreibers der Anlage ist der zuständigen Genehmigungsbehörde
spätestens 2 Wochen, nachdem der Betreiberwechselvollzogen worden ist, schriftlich
anzuzeigen.

C.2.1.4

Die Genehmigungwirdunwirksam,wenn bei einem Betreiberwechselder neue Betreiber
nicht spätestenseinen Monat nach Anzeige des Betreiberwechselseine auf ihn (den
neuen Betreiber)ausgestellteunbefristeteSicherheitsleistungim Sinne von C.2.1.1 und
C.2.1.2 erbringt.Diese muss die fürden vorherigenBetreibergeltendeVerpflichtungzur
ordnungsgemäßenAnlagenstilllegunggemäß8 5 Abs. 3 BImSchG weiterhinabsichern.

C.2.2 AllgemeineNebenbestimmungen

c.2.2.1

Die Inbetriebnahmeder: geändertenAnlage istdem Kreisumweltamtdes Landkreises
Meißenumgehendmitzuteilen.

C.2.2.2

Betriebsstörungen,welche umweltrelevanteAuswirkungenim Sinne des 8 3 BImSchG
haben können, sind umgehend zu beseitigen und schriftlichfestzuhalten.Aus den
Aufzeichnungen,die aufVerlangender Überwachungsbehördevorzulegensind, müssen
folgendeDatenhervorgehen:

- Art,Zeitpunktund DauerderStörung,
- Folgen derStörungAnlageninternwie -extern,
-  EingeleiteteMaßnahmenim Zusammenhangmitder Störung.

C.2.2,3 Fahrwege

C.2.2.3.1

Um die durchAbwehungenund durchden Fahrverkehraufdem Betriebsgelände
entstehendenStaubemissionenaufein Minimumzu reduzieren,sind

e die mitRecyclingmaterialbefestigtenFahrbahnoberflächenaufdem Werksgelände
feuchtzu halten,

e asphaltierteBereichein Höhe des Betriebshofesfeuchtabzureinigen.

Es ist sicherzustellen,dass VerschmutzungenderöffentlichenFahrwegedurchFahrzeuge
nach Verlassen des Anlagenbereichsvermieden oder beseitigt werden. Dazu sind
gegebenenfalls Reifenwaschanlagen, Kehrmaschinen, Überfahrrosteoder sonstige
geeigneteEinrichtungeneinzusetzen. Pe
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C.2.2.3.2

Die Fahrgeschwindigkeitdes Radladers/Baggersund der LKWs auf dem Betriebsgelände
ist auf10 km/hzu begrenzen.

C.2.2.4 Aufbereitungsanlagen

C.2.2.4.1

Die Brecher-und Klassieranlagensind so weitwie möglichzu kapselnund wirksammit
Wasser zu bedüsen. Bei Funktionsuntüchtigkeitder Bedüsungsanlage(z. B. bei Frost) ist
der Betriebeinzustellen.

C.2.2.4.2

Die Materialaufgabestellen sowie die Abwurfbänder sind mit
Wasserhochdruckbedüsungseinrichtungenauszurüsten,welchewährenddes Betriebsder
Aufbereitungsanlageeinzusetzensind. Bei Funktionsuntüchtigkeitder Bedüsungsanlage
(z. B. bei Frost) ist der Betriebeinzustellen.

C.2.2.4.3

Die Brecher- und Siebanlagen dürfen max. 7 h/d betriebenwerden. Das Vorbrechen
(Beton) ist an zweimal10 Tagen im Jahr zugelassen(Bagger mitPulverisierer).

C.2.2.4.4.

Die Dieselmotorenvon Brecher- und Klassieranlagenmüssen eine Typzulassunggemäß
28. BImSchV? besitzen.Die Typzulassungensind vorInbetriebnahmevorzulegen.

C.2.2.5 Umschlagund Lager

C.2.2.5.1

Es dürfenin folgendenMengenAbfälle(im Input)und Recyclingprodukteund Abfälle(im
Output)gelagertwerden:

Eingang / Input(Einsatzstoffe):

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Kurz- ASN Abfallbezeichnung Eingang Durchsatz
zeichen |gem. gem. AVV Lagermenge max.[t/a]
Antrag AVV [it]
E 01 10 02 02 |unbearbeiteteSchlacke 10.000 90.000
E 05 10 09 03 _| Ofenschlacke 3.000 7.000
E 02 17 01 01 |Beton 5.000 30.000
E 03 17 01 07 |Gemische aus Beton,|4.000 ” 20.000

Ziegeln, Fliesen und
Keramik

E 06 17 0504 |Boden und Steine mit|40.000 2 40.000
Ausnahme derjenigen, die
unter17 05 03 fallen
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Ausgang/ Output:
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kurz- ASN Kurzbezeichnung Ausgang Durchsatz
zeichen gem. Lagermenge max. [t/a]
Antrag AVV [t]
P 01 EOS-Recycling 250.000 150.000
P 04 recycelteSchlacke 3.000 5.950
P O2 Betonrecycling 10.000 29.600
E 03 17 01 07 |Gemische aus Beton,|4.000 ” 20.120

Ziegeln, Fliesen und
Keramik

P 06 17 05 04 |Boden und Steine mit|37.000 ? 37.000
Ausnahme derjenigen, die

: unter17 05 03 fallen.
P 05 'behandelter (gesiebter)|2.820 2 2.820

Oberboden

A01+
17 04 05 Eisen und Stahl

A 03 17 04 07 |gemischteMetalle 800 + 1.050 2.500 + 1.050
19 12 02 |Eisenmetalle

A02 17 09 04 |Baumischabfall 30 60 

1) Input= Output;Abfallwirdlediglichzwischengelagert;in Summemaximal4.000 t Lagermenge
2) von den 40.000 t Inputwerden3.000 t Oberbodengesiebt; LagermengeInputund Outputin Summe

maximal40.000 t; keinseparatesOutputlagerfürP 06

C.2.2.5.2

Beim Umschlag und der Lagerung des gebrochenenund abgesiebtenMaterialssind
StaubemissionendurchfolgendeMaßnahmensicherzu verhindern:

e Schlackelagerund Bauschuttlagersind zur VermeidungstaubförmigerEmissionen
bedarfsgerechtzu bedüsen, um die ständige Einhaltung einer ausreichenden
Oberflächenfeuchtezu garantieren,

e Begrenzungder Haldenhöhenauf 8 m fürEingangs- und Ausgangsmaterial,EOS-
Schlacke im Ausgangslager15 m,
SchüttunghinterWällen,
ReduzierungderAbwurfhöhenauf < im,
ausreichendeBedüsungder Übergabe-undAbwurfstellen,
Baumischabfall/aussortierteStörstoffe (AVV-Nr. 17 09 04)
mediendichtenContainernzu lagern.

Die Bedüsungsanlageist so zu konzipieren,dass sämtlicheAuf- und Übergabestellen
befeuchtetwerden.

ist/sind in

C.2.2.5.3

Der Untergrund,auf welchem das Materialgelagert wird, ist so zu befestigen und
auszuführen,dass Schadstoffe nicht in den Boden und das Grundwassereindringen
können.

C.2.2,5.4

Bei Verladung/Umschlag ist eine staubarmeBetriebsweisedurch folgende mögliche
Maßnahmensicherzustellen:

e \Wasservernebelung,
e Minimierungder Fallstrecke beim Abwerfen (z.B. bei

LeitblecheoderLamellen),

 

Schüttgossendureh mu

e Anpassung von Geräten an das jeweilige Schüttgut (z.B.
Vermeidung”von’.

\Überladungund Zwischenabwurf). NR er 2
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C.2.2.5.5

Bei langanhaltendenTrockenperiodenoderungünstigenWindverhältnissenist der Betrieb
der Anlage einzuschränkenbzw. einzustellen,wenn eine ausreichendeReduzierungder
Staubemissionnichtmehrgarantiertist.

C.2.2.5.6

Es ist bezüglichdes EinsatzstoffesSchlacke ausschließlichdie im o. g. Antraggenannte
Elektroofenschlacke(EOS) der ESF Elbe-StahlwerkeFeralpi GmbH Riesa und die nicht
gefährlicheOfenschlackeaus dem Produktionsprozessder Ervin GermanyGmbH Standort
Glaubitzeinzusetzen.

C.2.2.6 Lärmschutz

C.2.2.6.1

Die Errichtungund der BetriebderAnlage habenantragsgemäßzu erfolgen.

C.2.2.6.2

Der Betriebder Anlage einschließlichLieferverkehrist werktagsvon 06:00 Uhr bis 22:00
Uhrzulässig.

C.2.2.6.3

Ein BetriebderAnlage im Nachtzeitraumist nichtzulässig.

C.2.2.6.4

Die in den Antragsunterlagen beschriebene und als Grundlage für die
Immissionsberechnungin der Schallimmissionsprognosevom 23.09.2019 der
IDU IT + Umwelt GmbH, BerichtnummerS0981-1, genannten Maßnahmen bzw.
Voraussetzungen zum Betrieb und zur Schallminimierungsind zu realisieren.
Insbesonderesind das folgende:

e Der Betriebdes Brecherserfolgtausschließlichaufden TeilflächenII und III.
e Es erfolgtmaximalein gleichzeitigerBetriebvon zwei Siebanlagen,dem Brecher,

zwei Radladernund zwei Baggern. Alternativist stattdes Betriebesdes Brechers
der BetriebderdrittenSiebanlagemöglich.

e Betriebder Siebanlagen und des Brechers erfolgenan maximal7 Stunden pro
Tag.

e Radlader-und Baggerbetrieberfolgenmaximalan 11 StundenproTag.

C.2.2.6.5

Die täglichenBetriebszeitender einzelnenAggregateund Maschinensind in geeigneter
Art,z.B. in einemBetriebstagebuch,nachvollziehbarzu dokumentieren.

C.2.2.6.6

Die Beurteilungspegelder durch den Betrieb der gesamten Anlage einschließlichdes
anlagenbezogenenVerkehrs insgesamt verursachtenSchallimmissionendürfen...‚.IM..
Einwirkbereichan den nachfolgendaufgeführtenImmissionsorten(Immissionsorte‘nach? Inoben genannterPrognose vom 23.09.2019 und TA Lärm, Anhang A.l.3) Agigen(de,
Lärmimmissionswertenichtüberschreiten:
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Immissionsort EinzuhaltendeImmissionswerte
Schutzwürdigkeit [dB(A)]

Bezeichnungnach Prognose
Normalbetrieb

tags
Io1i GE 59
IndustriestraßeB, Glaubitz
(Flurstück506/13)
IO 2 MI 50
Nordgäßchen6, Glaubitz
(Wohngebäude)

IO 3 MI 50
StreumenerStraße27, Glaubitz
(Wohngebäude)

IO 4 MI 50
Zum Ruhland3, Marksiedlitz
(Wohngebäude)

IO 5 MI 50
MarksiedlitzerWeg 11
(Wohngebäude)

  

  

 

KurzzeitigeGeräuschspitzendürfentags am ImmissionsortIO 1 einenWertvon 95 dB(A)
und an den ImmissionsortenIO 2 bis IO 5 einenWertvon90 dB(A) nichtüberschreiten.

Cc3 WasserrechtrechtlicheNebenbestimmung

Die Ergebnisse der Eigen- und Fremdkontrollender Schlacke- und der Bau- und
Abbruchabfällesowie der Recyclingmaterialiensind der unterenWasserbehördejährlich
bis zum 31.03. fürdas vorangegangeneJahr vorzulegen.

D. Gründe

D.1 Antrag

Mit Antrag vom 27. September 2019 hat die TS BAU GmbH die
immissionsschutzrechtlicheGenehmigunggemäß 8 16 Abs. 1 BImSchG zur wesentlichen
Änderung der Abfallbehandlungsanlagemit zeitweiligerLagerung in 01612 Glaubitz,
StreumenerStraße,GemarkungGlaubitz,Flst.-Nr.: 511/2; 510/2; 509/2; 508/4; 508/2;
506/43; T.v.508/b,beantragt.

D.2 CharakterisierungderAnlage

Das Unternehmen TS BAU GmbH betreibt auf der Fläche nördlich der
Industrierückstandshalde(Flurstücke bzw. Teilbereiche der Flurstücke Nr.: 506/43,
508/2, 508/4, 508 b, 509/2, 510/2, 511/2, 464/4, 469/4, 651/3, 652/6 und 652/9-der--...
GemarkungGlaubitz)eine AbfallbehandlungsanlagemitzeitweiligerLagerung‚von? nicht:RN
gefährlichenAbfällen.Bisherwaren44.000 m? Lagerflächevorhanden,welche‘Nunfnehr...N  mitdererweitertenLagerflächeIII um 10.000 m? erweitertwerdensoll.
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Der Antragsgegenstandumfasst

e Erhöhung der Lagermengean recycelterElektroofenschlacke(ASN 10 02 02) auf
insgesamt250.000 Tonnen,

e Reduzierung des Jahresinputs und der jährlichen Behandlung von
Elektroofenschlacke(ASN 10 02 02) von 150.000 Tonnenauf90.000 Tonnen,

e Erhöhung der maximalenLagerhöhe der behandeltenSchlacke der ESF Elbe-
StahlwerkeFeralpiGmbH (ASN 10 02 02) von 108 m überHN auf 115 m überHN,

e Ergänzung um die zeitweiligeLagerung von Boden und Steinen mit Ausnahme
derjenigen,die unter 17 05 03 fallen (ASN 17 05 04) — Lagermengemaximal
40.000 Tonnen — MaterialZO und Z 1.1 nach LAGAM 20,

-e Behandlungvon3.000 t Boden und Steinen(ASN 17 05 04),

« Der Abfallmitder Abfallschlüsselnummer17 01 02 (Ziegel) soll nichtmehrgelagert
und behandeltwerden.

e AustauschdereingesetztenMaschinentechnik,

e Erweiterungder Anlagenflächeund Änderungenin der NutzungbisherigerFlächen;
die bisherigeGesamtfläche(44000 m?) wird um eine Lagerflächeerweitert(Fläche
III gemäßLageplanS. 119, 10 000 m?)

e Änderungder Betriebszeitvon Montag bis Freitag 06:00 bis 17:00 Uhr (samstags
06:00-14:00 Uhr) aufwerktags06:00 bis 22:00 Uhr,

e Verfahrensänderungbei derAbfallbehandlung.

FolgendeEinsatzstoffesollengelagertwerden:

e 90.000 t/a, max. Lagermenge10.000 t unverarbeiteteSchlacke aus der Stahl-
und Eisenindustrie(Elektroofenschlacke(EOS) (AVV-Nr. 10 02 02),

e 30.000 t/aBeton,max. Lagermenge5.000 t (AVV-Nr. 17 01 01),
e 20.000 t/a, max. Lagermenge4.000 t Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und

KeramikmitAusnahmederjenigen,die unter17 01 06 fallen(Baumischgut)(AVV-
Nr. 17 01 07), keineBehandlung,Eingang=Ausgang,

e 7.000 t/a, max. Lagermenge 3.000 t nicht gefährlicheOfenschlackeaus dem
Produktionsprozessder Ervin GermanyGmbH StandortGlaubitz(AVV-Nr. 10 09
03), und

e 40.000 t/a, max. Lagermenge 40.000 t Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen,die unter17 05 03 fallen(AVV 17 05 04)

und außer den Gemischen aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramikauch aufbereitet
werden.

Als ortsveränderlicheAnlagenwerdenam StandortfolgendeAnlagenzurAufbereitung
betrieben:

e _BackenbrecherMetsoLokotrackLT106,
e SiebanlageTerrexFinlay883+ und MetsoNordtrackS 3.7,
e TrommelsiebPowerscreenTrommel615 LL.
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WeiterhinzurAufbereitung/Beschickung/UmlagerunggenutzteMaschinen(Änderung):

e RadladerKomatsuWA 470,
e RadladerVolvo L120OF,
e 2x Bagger LiebherrA 924*,
e RaupenbaggerJCB JS 220*,

(* - MaschinennurzeitweiseaufderAnlage im Einsatz).

Der VerfahrensablaufaufderAnlagegliedertsich in folgendewesentlicheTeilschritte:

AnlieferungderAbfällemittelsLKW,
EingangskontrollederAbfälleim Servicebereich,
Aussortierenvon Fremdstoffen,
Transportder Abfälle zu den Input-Zwischenlagern(Haufwerke)mit Abkippen
und Aussortierungvon Fremdstoffen,
LagerungderAbfällenach Artund Eigenschaften,'

e Behandlungdes BetonbruchsmitmobilerBackenbrecheranlage/Behandlungder
Schlacke mitmobilenSiebanlagenund anteiligmitmobilerBackenbrecheranlage
/ Behandlungvon Boden und Steinen(Oberboden)mittelsSiebanlage
LagerungderOutputmaterialien(Recyclingbaustoffe)nach Artund Eigenschaften

e Abtransportder Outputmaterialien
e Ein Teil derAbfällewirdohne Behandlungzeitweiligzwischengelagert.

Der Anlagenbetriebgliedertsich in folgendeBetriebseinheiten:

BE 1 Servicebereich(Betriebshof)/Eingangs-/Ausgangskontrolle
BE 2 zeitweiligeLagerungder Input-Materialien
BE 3 Behandlungsfläche
BE 4 zeitweiligeLagerungderOutput-Materialien
BE 5 innerbetrieblicheFahrwege,LKW und FahrradiusRadlader,Bagger

Die antragsgegenständlichen Änderungen betreffen im Wesentlichen die
BetriebseinheitenBE2 bis BE5.

D.3 Genehmigungsverfahren

D.3.1

Das beantragteVorhaben bedarf auf Grund der 88 4, 10 und 16 des BImSchG in
Verbindungmit 81 der 4. BImSchV, und den Ziffern8.11.2.3/G/E, 8.11.2.4/V und
8.12.2/V des Anhangeszur4. BImSchV

8.11.2.3/G/E
- Anlage zur sonstigenBehandlungvon nichtgefährlichenAbfällen,soweit..... es sich
um SchlackenoderAschen handelt,von 50 Tonnenodermehrje Tag,

8.11.2.4/V
- Anlage zur sonstigenBehandlungvon nichtgefährlichenAbfällen,soweitnichtdurch
Nummer8.11.2.3 erfasst,von 10 Tonnenodermehrje Tag,

  

 
 

 

   

8.12.2/V
- Anlage zur zeitweillgen Lagerung nicht gefährlicher Abfälle mit.zeiner

.Gesamtlagerkapazitätvon 100 Tonnenodermehr,
PRON

einerimmissionsschutzrechtlichenGenehmigung. N
Nach 8 2 Abs. 1 Nr. 1. b) der 4. BImSchV wurdeein förmlichesGenehmigungsver

2durchgeführt. \S8
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Entsprechend8 3 der 4. BImSchV sind Anlagen nach Artikel 10 in Verbindungmit
Anhang I der IED Anlagen, die in Spalte d des Anhangs 1 mit dem Buchstaben E

gekennzeichnetsind. Dies ist vorliegendfürdie in Rede stehendeAnlage zur sonstigen
Behandlungvon nichtgefährlichenSchlackeabfällenvon mehr als 50 Tonnen je Tag,
zutreffend.

D.3.2

Sachlich zuständigfürdas Genehmigungsverfahrenist gemäß 88 1 und 2 AGImSch@G? in
Verbindung mit der SächsImSchZuVO® das Landratsamt Meißen als untere
Immissionsschutzbehörde.Die örtlicheZuständigkeitergibtsich aus 8 3 Abs. 1 VwVfG? in
Verbindungmit8 1 SächsVwVfZG®.

D.3.3

Das Verfahren wurde gemäß $ 10 BImSchG in Verbindung mit der 9. BImSchV?
durchgeführt.

D.3.4

Die Stellungnahmender Behörden,deren Aufgabenbereichdurch das Vorhabenberührt
wird, wurdenentsprechend8 10 Abs. 5 BImSchG eingeholt.Konkretbeteiligtwurden
LandratsamtMeißen (Kreisumweltamt,Kreisbauamt,Kreisvermessungsamt,Amt für
Brand-, Katastrophenschutzund Rettungswesen),LandesdirektionSachsen (Abteilung5

- Arbeitsschutz), Gemeindeverwaltung Nünchritz, erfüllende Gemeinde der
VerwaltungsgemeinschaftNünchritz, Glaubitz, Gemeindeverwaltung Röderaue,
GemeindeverwaltungZeithainsowiedas Sächsische Oberbergamt.

D.3.5. Öffentlichkeitsbeteiligung

D.3.5.1 Antrag8 16 Abs. 2 BImSchG

Die TS BAU GmbH beantragtegemäß 8 16 Abs. 2 BImSchG, von der öffentlichen
Bekanntmachungdes Vorhabenssowie der Auslegungdes Antragesund der Unterlagen
abzusehen,da erheblichnachteiligeAuswirkungenaufdie Schutzgüternichtzu besorgen
sind.

Vorliegendhandeltes sich um die Änderungbzw. ErweiterungeinerAnlage, die nunmehr
die Leistungsgrenzeder Ziffer8.11.2.3/G/E des Anhang 1 der 4. BImSchV überschreitet.
Um den Anwendungsbereichdes 8 16 Abs. 2 BImSchG zu eröffnen,war vorliegendzu
prüfen, ob das in Rede stehende Änderungsgenehmigungsverfahrensowohl eine
wesentlicheÄnderung i. S. d. $ 16 Abs. 1 BImSchG, als auch gleichzeitig eine
wesentlicheÄnderunggemäßArtikel3 Nr. 9 der IE- RL darstellt.

Dies ist hierder Fall. Vorliegendhandeltes sich sowohl um eine wesentlicheÄnderung
der Gesamtanlagei. S. d. $ 16 Abs. 1 BImSchG, als auch um eine wesentlicheÄnderung
gemäß Art. 3 Nr. 9 der IE-RL. Die Definitionder wesentlichenÄnderungin 8 16 Abs. 1

BImSchG unterscheidetsich von der Definitionin Art. 3 Nr. 9 IE- RL. Der Unterschiedist
jedoch nur theoretischerNatur.Auch nach 8 16 Abs. 1 BImSchG muss die Änderung
potentiellwesentlichsein, das heißt, die Bagatellgrenzenach 8 16 Abs. 1 Satz 2
BImSchG muss überschrittensein. Dies istvorliegendder Fall.

Handeltes sich bei einem Vorhaben um eine Änderung,die nach Art. 3 Nr. JAERRE FR
erheblichenachteiligeAuswirkungenauf die menschlicheGesundheitoder die GinWwelt.=
haben kann, liegtim Regelfallauch eine wesentlicheÄnderungim Sinne von

8/18 Abs“
BImSch&G vor.
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Wenn die Mengenschwellendes AnhangesI der IE- RL durchdie ÄnderungderAnlagefür
sich genommenerreichtoder überschrittenwerden,handeltes sich ebenfallsum eine
wesentlicheAnderungim Sinne des Art. 20 Abs. 3 der IE- RL. Dies istvorliegendder Fall.

Die beantragteÄnderungist folglichdamitauch wesentlichi. S. d. Art. 3 Nr. 9 der IE- RL
i. V. m. Art. 20 Abs. 3 der IE-RL und entsprechendder VerfahrensartG zugeordnet,so
dass ein förmlichesGenehmigungsverfahrenunter Beteiligungder Öffentlichkeitzu
führenist. Mithinsind neue materielleGenehmigungsvoraussetzungenaufGrundlageder
TA Luft” und der bestenverfügbarenTechnik(BVT) zu prüfen.Aufgrunddes Prüfumfangs
der Antragsunterlagenist nichthinreichenderkennbar,dass sowohlerheblichnachteilige
Auswirkungauf die Schutzgüternach 8 1 BImSchG nichtzu besorgensind, als auch die
Auswirkungendurch die getroffenenoder vom Träger des Vorhabens vorgesehenen
Maßnahmenausgeschlossenwerden oder die Nachteileim Verhältniszu den jeweils
vergleichbarenVorteilengeringsind.

Im Sinne der Rechtssicherheitwurdedas GenehmigungsverfahrenunterBeteiligungder
Öffentlichkeitdurchgeführt,dem Antrag nach 8 16 Abs. 2 wurde insofern nicht
stattgegeben.

D.3.5.2 Bekanntmachung,Auslegung

Das Vorhabenwurdegemäß 8 10 Abs. 3 BImSchG und 8 8 Abs. 1 der 9. BImSchV am
8. Mai 2020 im Amtsblattund im Internetdes LandkreisesMeißen Öffentlichbekannt
gemacht.

Gemäß 8 10 Abs. 3 BImSchG sind der Antragund die entscheidungserheblichenBerichte
und Empfehlungen,die der Behörde im Zeitpunktder Bekanntmachungvorliegen,nach °

der BekanntmachungeinenMonatzur Einsichtauszulegen.

Der Antrag und die dazugehörigenUnterlagenlagen in der Zeit vom 14. Mai 2020 bis
einschließlich15. Juni 2020 im Landratsamtdes Kreises Meißen, Kreisumweltamtfür
jedermannzur Einsichtnahmeaus. Die Einwendungsfrist,beginnendam 14. Mai 2020,
endeteam 15. Juli 2020.

Gemäß 8 10 der 9. BImSchV sind der Antragsowie die beigefügtenUnterlagenbei der
Genehmigungsbehördeund, soweiterforderlich,bei einergeeignetenStelle in der Nähe
des Standorts des Vorhabens auszulegen. Im Genehmigungsverfahrender TS BAU
GmbH, einem Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfungnach UVPG!? bzw.
Vorprüfung nach UVPG, wurden die Antragsunterlagennur im LRA Meißen,
KreisumweltamtGroßenhainausgelegtund nichtin derStandortgemeinde.

Gemäß Jarras zu 8 10 9. BImSchV ist die Auslegung in der Nähe des Standortesimmer
dannerforderlich,wennzwischenden beidenOrteneine größereEntfernungliegt.

Das gewählte Vorgehen wird so begründet, dass zwischen dem Sitz der
Genehmigungsbehördeund dem Vorhabenstandorteine Entfernung von 13 km
vorhandenist. Auch wenn der Wortlautdes Kommentarsdie „größere Entfernung“nur
unbestimmtbeschreibt,wirddavon ausgegangen,dass Entfernungenunter15 km nicht
als größere Entfernungzu bewertensind, zumal zwischen dem Vorhabenstandortund
dem Sitz der Genehmigungsbehördeeine sehr gute Verkehrsanbindung,auch mit
öffentlichenVerkehrsmittelnvorhandenist. Des Weiterenteiltedie Gemeindeverwaltung
NünchritzmitPosteingang22. April 2020 mit, dass eine Auslegungder Unterlagenzur
Öffentlichkeitsbeteiligungim Rahmen des in Rede stehendenGenehmigungsverfahrens
nicht möglich ist, solange es keine Allgemeinverfügungvom FreistaatSachsen.zur
Öffnungder Behördenfürden Besucherverkehrgibt,was zu diesemZeitpunktzutreffend77

war. Im Übrigen wurden vorliegend die Anforderungender Sächsischen.Coröna-
Schutzverordnungumgesetzt,die gebot,dass die KontaktezwischeneinzelnenPersonen“ „ar
aufein Minimumzu beschränkensind.
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Eine erweitertePflichtzur AuslagederAntragsunterlagenin Anwendungdes 8 10 Abs. 1

Satz 4 9. BImSchV war ebenfallsnichtgeboten,da das VorhabenwederUVP- pflichtig,
noch UVP-vorprüfungspflichtigist, sodass eine Auslegung der Unterlagen in den
Gemeinden,in denensich das Vorhabenvoraussichtlichauswirkt,nichterforderlichwar.

Die gute Erreichbarkeitder Genehmigungsbehördemit privatenFahrzeugen oder dem
ÖPNV, die telefonischeErreichbarkeitzur Terminvereinbarungzur Einsichtnahmein den
auszulegendenGenehmigungsantragmitder Genehmigungsbehörde,die ausreichenden
räumlichenund organisatorischenKapazitätenin den Gebäuden des Landratsamteszur
gebotenen Kontaktminimierungzwischen Personen gemäß der Corona-
Schutzverordnung rechtfertigten vorliegend, dass der Genehmigungsantrag
ausschließlichim LRA Meißen,StandortGroßenhainausgelegtwurdeund eine Auslegung
in der Standortgemeinde im vorliegenden Genehmigungsverfahren
verfahrensrechtssicherentbehrlichist. Auch befindetsich diese Vorgehensweise im
Einklang mit den vom Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutzund Nukleare
Sicherheit an die Mitgliederder Bund/Länder-ArbeitsgemeinschaftImmissionsschutz
(LAI) gegebenen Auslegungshinweisenvom 3. April 2020 für die Durchführungder
Öffentlichkeitsbeteiligungin der Corona-Krise.Demnach ist auch in Zeiten der Corona-
Krise ein Verzicht auf die Auslegung der Antragsunterlagen bei der
Genehmigungsbehördenichtmöglich,vorliegenderfolgte,wie bereitsoben ausgeführt,
die Auslegung im LandratsamtMeißen,Kreisumweltamt.Auch wird die Veröffentlichung
im Internetfür möglich erachtet, aber nur dann, wenn eine Zustimmung des
Vorhabenträgersvorliegt.Dies warhiernichtder Fall.

Zudem kann seit Inkrafttretendes Gesetzes zur Sicherstellungordnungsgemäßer
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie

- (Planungssicherstellungsgesetz- PlanSiG) vom 20. Mai 2020: (BGBl. I S. 1041), auf die
Möglichkeitder Auslegung durch eine Veröffentlichungim Internetnach 8 3 Abs. 1

PlanSiG zurückgegriffenwerden,eine Pflichthierzugibtes nicht,da es sich auch hierum
eine Ermessensentscheidunghandelt.

Auf die Beteilligungsmodalitätendes 8 3 Abs. 1 PlanSiG, Satz 1 muss nicht
zurückgegriffenwerden.Es handeltsich lediglichum eine„Kann-“ Vorschrift.Diese räumt
der Genehmigungsbehördeeinen Ermessensspielraumein. Vorliegend wurde das
Ermessen pflichtgemäßausgeübt,da der Vorhabenträgergemäß 8 3 Abs. 1, Satz 6
PlanSiG von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, eine Veröffentlichungder
Antragsunterlagenim Internetabzulehnen.

D.3.5.3 Erörterungstermin

Im Rahmen der Beteiligungder Öffentlichkeitim Gesamtzeitraum14. Mai 2020 bis 15.
Juli 2020 wurdeeine Einwendungvorgebracht.Die Einwendungwurdedem Antragsteller
und den von der Einwendung in ihrem jeweiligenFachgebiet betroffenenBehörden
bekanntgegeben, 8 12 Abs. 2 der9. BImSchV.

Gemäß 8 10 Abs. 6 BImSchG kann die Genehmigungsbehördenach Ablauf der
Einwendungsfristdie rechtzeitiggegen das VorhabenerhobenenEinwendungenerörtern,
insoweitwird die Durchführungdes Erörterungsterminsin das Ermessen der Behörde
gestellt.

MitInkrafttretendes PlanSiG können,auch in Verfahren(nach dem BImSchG s. 81 Nr. 2
PlanSiG) in denen die Durchführungeines Erörterungsterminsin das Ermessen der
Behörde (8 10 Abs. 6 BImSchG) gestellt ist, gemäß 8 5 Abs. 1 PlanSiG bei der
Ermessensentscheidung,geltendeBeschränkungenaufgrundder COVID-19-STE
entschied die Genehmigungsbehördenach Ablauf der Einwendungsfrist,
Erörterungsterminnach 8 10 Abs. 6 des BImSchG durchgeführtwird.
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Die Entscheidung,dass der fürden 1. September2020 um 10.00 Uhr im Beratungsraum
2.12, Remonteplatz7 in 01558 GroßenhaingeplanteErörterungsterminnichtstattfindet,
wurdeam 7. August2020 im Amtsblattund aufder Internetseitedes LandkreisesMeißen
gemäß8 12 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlichbekanntgemacht.

Wie bereits erwähnt,wurde die vorliegendeEinwendung,dem Antragstellerund den
jeweiligen Fachbehördenzur Stellungnahmeübergeben. Die Ergebnisse sind in die
fachliche und rechtlicheAbwägung zur Entscheidung über das beantragteVorhaben
eingeflossen. Insofernwurde die abgesagte mündlicheErörterungder vorliegendzu
behandelnden Einwendung in pflichtgemäßem Ermessen in schriftlicher Form
durchgeführt,so dass geltendeBeschränkungenaufgrundder COVID-19-Pandemieund
das Risiko der weiterenAusbreitungvorliegend mit dem Verzicht der mündlichen
Erörterunghinreichendberücksichtigtwerden.

Die Abwägung der Einwendung ist, wie nach einer mündlichenErörterung auch,
vorliegend nach Vorlage der jeweils schriftlichenStellungnahmender betroffenen
Beteiligtenerfolgtund entsprechendbei der Entscheidungzum vorliegendenAntrag
berücksichtigtworden. Mit der angewendeten und vorstehend beschriebenen
Vorgehensweisezum Umgang mitder zu behandelndenEinwendungwirdsichergestellt,
dass die Beteiligung der Öffentlichkeitauch unter den geltenden Beschränkungen
hinreichendsichergestelltist und dennoch dem Risiko einer weiterenAusbreitungdes
Corona- Virus in geeigneterArt und Weise begegnetwird. Diese Vorgehensweiseist in
Anbetrachtder konkretenSituationbei derVorlagevon einerzu erörterndenEinwendung
verhältnismäßig,angemessen und geeignet, die Interessen der zu beteiligenden
Öffentlichkeitmit dem Schutz vor einer weiterenAusbreitungdes Corona-Virus in
Einklangzu bringen.

D. 3.6 AZB

Gemäß 8 10 Abs. 1a Satz 1 BImSchG bestehteine Pflichtzur Erstellungeines AZB für
das Genehmigungsverfahrenfür Betreiber von IED-Anlagen, in denen relevante
gefährlicheStoffe verwendet,erzeugtoder freigesetztwerdensollen, wenn und soweit
eine Verschmutzungdes Bodens oder des Grundwassersauf dem Anlagengrundstück
durch die relevanten gefährlichen Stoffe möglich ist. Die Möglichkeit einer
Verschmutzungdes Bodens oder des Grundwassersbestehtnicht,wenn auf Grund der
tatsächlichenUmständeein Eintragausgeschlossenwerdenkann.

Entsprechend8 3 der 4. BImSchV sind Anlagen nach Artikel 10 in Verbindungmit
Anhang I der Richtlinie2010/75/EU des EuropäischenParlamentsund des Rates vom
24. November2010 überIndustrieemissionen(integrierteVermeidungund Verminderung
der Umweltverschmutzung)(Neufassung)(ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) Anlagen,
die in Spalte d des Anhangs 1 mitdem BuchstabenE gekennzeichnetsind. Dies ist bei
der in Rede stehendenAnlagezutreffend,da die am StandortGlaubitzbetriebeneAnlage
zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichenAbfällen, soweit. ..... es sich um
SchlackenoderAschen handelt,von 50 Tonnenodermehr je Tag derZiffer8.11.2.3/G/E
des Anhangs1 der4. BImSchV zu zuordnenist.

Eine Sonderregelungtrifft8 25 Abs. 2 der 9. BImSchV für die IED-Anlagen, die zum
Zeitpunktder AntragstellungbereitsrelevantegefährlicheStoffe verwenden,erzeugen
oderfreisetzenund die bishernoch keinenAZB erstellthaben. Diese müssten,wenn mit
der Änderung keine neuen oder erstmals relevantengefährlichenStoffe erzeugt,
verwendetoderfreigesetztwerdensollen, nach 8 4a Abs. 4 Satz 5 der 9. BImSchV auch
keinenAZB fürden Änderungsantragerstellen.

8 25 Abs. 2 der 9. BImSchV bestimmtjedoch,dass ein AZB fürsolche IED-An AgerKäuch-.
dannzu erstellenist, wenndie Anderungnichtdie relevantengefährlichen e triff
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Hier ist der AZB fürsämtlicheBereichedes Anlagengrundstückszu erstellen,aufdenen
im Zeitpunktder AntragstellungrelevantegefährlicheStoffe verwendet,erzeugt oder
freigesetztwerden.
8 4a Abs. 4 Satz 6 der 9. BImSchV stelltklar,dass fürÄnderungsanträge,die unterdie
Sonderregelungdes 8 25 Abs. 2 der9. BImSchV fallen,ein AZB trotzdemzu erstellenist,
auch wenn 8 4a Abs. 4 Satz 5 der 9. BImSchV nichtgreift. Dieser Fall trifftfür alle
Änderungsgenehmigungenvon IED-Anlagen ab dem 7. Januar 2014 zu, die zum 2. Mai
2013 in Betrieb waren oder für die am 2. Mai 2013 ein vollständiger
Änderungsgenehmigungsantraggestelltwurde.Dies istvorliegendder Fall.

Zutreffendfürdie antragsgegenständlicheAbfalllagerungs-und -behandlungsanlageist,
dass diese der IE-Richtlinieunterfällt,insofernist zu prüfen,ob relevantegefährliche
Stoffe verwendet,erzeugt oder freigesetztwerden sollen. Nach Art. 1 Abs. 3 CLP-
Verordnung!!gilt„Abfall“ im Sinne der RL 2006/12/EG (RL überAbfälle)nichtals Stoff,
Gemisch oder Erzeugnis nach dieser Verordnung. Damit ist Abfall kein
„gefährlicherStoff“ im Sinne von 8 3 Abs. 9 BImSchG und löst als solcher keine
Verpflichtungzur Erstellungeines AZB nach 8 10 Abs. 1a und in Folge von 8 5 Abs. 4
BImSchG aus.

Gemäß Arbeitshilfezum Ausgangszustandsberichtfür Boden und Grundwasser(LABO-
LAWA-LAI, Stand: 16.08.2018) ist nach Kap. 3.1.2.1 Abs. 3 davonauszugehen,dass mit
derAwSV'!? ein eindeutigesVorgehenzur Bestimmungder H-Sätze fürStoffebeschrieben
ist, dass die Anforderungenzur Bewertungder Gefährlichkeitnach 8 3 Abs. 9 BImSchG
erfüllt.Bei VorliegenwassergefährdenderEigenschaftenist bereitsdie stofflicheRelevanz
im Sinne von 8 3 Absatz 10 BImSchG gegeben, zu prüfen ist die Mengenrelevanz.
Relevant ist demnach ein Stoff, wenn seine Merkmale einer der drei
Wassergefährdungsklassen(WGK) zugeordnetsind und wenn .der für diese WGK
maßgebendeDurchsatzoder die maßgebendeLagerungskapazitätüberschrittenwird.
Eine Relevanz liegtvor, wenn die Lagerkapazitätvon Stoffenmitder WGK 2 mindestens
100 Liter oder der WGK 1 mindestens1.000 Liter beträgt.Bei Überschreitungdieser
Mengenschwellenist ein AZB im Grundsatzerforderlich

Antragsgemäßwerden in einem Containerzur Lagerung wassergefährdenderStoffe
folgendegelagert:

e AdBlue,WGKi > max. 800 |

e Motorenöl,WGK 2 > max. 1001|
e Scheibenwaschwasser,WGK 1 > max. 50|I.

Die Relevanzschwellensind fürdie im Containerzur LagerungwassergefährdenderStoffe
maximalvorhandenenStoffenichtüberschritten.

Bei der Lagerung handelt es sich um einen Stahlcontainer, der mit einer
Stahlauffangwanneausgerüstetist, deren Rückhaltevolumen1.200 | beträgt. Darauf
werdendie wassergefährdendenStoffe in Kunststoffgebindengelagert.Vorliegendwar
zwar die Gefährlichkeitder vorgenanntenStoffe zu bejahen, als dass grundsätzlich
gefährlicheStoffe in der Anlage gehandhabtwerden,jedoch hat die Relevanzprüfung
ergeben,dass die entsprechendenMengenschwellenfürdie Auslösungzur Vorlagepflicht
eines AZB nichterreichtoder überschrittenwerden. Ein AZB ist damitfürdiese Stoffe
nichterforderlich.

Die für den AnlagenbetrieberforderlichenArbeitsmaschinen(Brecher, Siebanlagen,
Radlader und Bagger) werden mit Dieselkraftstoffangetrieben.Die eingesetztemobile.
Maschinentechnikist jedoch keine Anlage im Sinne von Artikel3 Abs. 3 der Rigktlinieit

vsde
2010/75/EU des EuropäischenParlamentsund des Rates vom 24. November
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderu
Umweltverschmutzung(Neufassung)(ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17),dortsfestist.
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D.3.7 UmsetzungderBVT- Merkblätter

Nach Art. 14 Abs. 3 IED"? sind BREF** nichtmehrnurInformationsgrundlage.Die BVT-
Schlussfolgerungender BREF sind im Vollzugals Referenzbei der Festlegungder
materiell-rechtlichenAnforderungenheranzuziehen.Sie habendamitBindungswirkung.
Für bestehendeAnlagen sind sie innerhalbvon vier Jahren nach Veröffentlichungder
Schlussfolgerungenanzuwenden(vgl. Art. 21 Abs. 3 IED).

Das fürden vorliegendenAnlagentypin Frage kommendeBVT- Merkblatt„Merkblattüber
die besten verfügbarenTechnikenfür die Abfallbehandlung“und damitauch die BVT-
Schlussfolgerungengemäß 8 3 Abs. 6a BImSchG liegen gemäß Durchführungsbeschluss
(EU) 2018/1147 der Kommissionvom 10. August2018 überSchlussfolgerungenzu den
bestenverfügbarenTechniken(BVT) gemäßder Richtlinie2010/75/EU des Europäischen
Parlamentsund des Rates fürdie Abfallbehandlung,AZ.: C (2018)5070, vor.

Die in den BVT- Schlussfolgerungengenanntenund beschriebenenTechnikensind weder
normativnoch erschöpfend.Andere Techniken können eingesetzt werden, die ein
mindestensgleichwertigesUmweltschutzniveaugewährleisten.Durch die antragsgemäße
Umsetzungder betrieblichen,technischenund organisatorischenMaßnahmenist davon
auszugehen,dass das in den BVT- SchlussfolgerungengeforderteUmweltschutzniveau
durchden beantragenAnlagenbetriebgewährleistetist.

D.4 Entscheidung

D.4.1

Die GenehmigungwirdmitNebenbestimmungenaufGrundlagevon 8 12 Abs.1 BImSchG
erlassen, demnach die Genehmigung unter Bedingungen erteiltund mit Auflagen
verbundenwerden kann, soweit dies erforderlichist, um die Erfüllung der in 8 6
genanntenGenehmigungsvoraussetzungensicherzustellen.

D.4.2

Die Genehmigungist gemäß 8 6 Abs. 1 BImSchG zu erteilen,wenn sichergestelltist,
dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer auf Grund des 8 7 BImSchG erlassenen
RechtsverordnungergebendenPflichtenerfülltwerden,und andereöffentlich-rechtliche
Vorschriftenund Belange des Arbeitsschutzesder Errichtungund dem BetriebderAnlage
nichtentgegenstehen.

D.4.3

GenehmigungsbedürftigeAnlagen sind gemäß 85 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu
errichtenund zu betreiben,dass zur Gewährleistungeines hohen Schutzniveausfürdie
Umweltinsgesamtschädliche Umwelteinwirkungenund sonstige Gefahren,erhebliche
Nachteileund erheblicheBelästigungenfürdie Allgemeinheitund die Nachbarschaftnicht
hervorgerufenwerdenkönnenund dass Vorsorgegegen schädlicheUmwelteinwirkungen
und sonstigeGefahren,erheblicheNachteileund erheblicheBelästigungen,insbesondere
durchdie dem Stand derTechnikentsprechendenMaßnahmen,getroffenwird.

D.4.4

Nach Würdigungder Antragsunterlagenund Gutachtender TS BAU GmbH zum..Antrag
aufErteilungeinerimmissionsschutzrechtlichenGenehmigungzur wesentlichen”Änderung
der Abfallbehandlungsanlagemit zeitweiligerLagerung in 01612 Glaubitz,/Streuhaner7..

Straße, GemarkungGlaubitz, Flst.-Nr.: 511/2; 510/2; 509/2; 508/4; 508/2; 50 j

T.v.508/b, und der eingegangenenfachtechnischenStellungnahmenkarD._
fegtg:

werden, dass bei antragsgemäßerAusführung und Beachtung der‘!‚Aufak ührt

x
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Nebenbestimmungen,die sich aus 8 5 BImSchG ergebenden Betreiberpflichtendes
Schutzes, der Vorsorge und der Reststoffvermeidungbei Errichtungund Betrieberfüllt
werden. Insbesondere ist sichergestellt, dass keine erheblichen Nachteile und
Belästigungen für die Allgemeinheitund die Nachbarschafthervorgerufenwerden
können. Da die Voraussetzungen des 8 6 Abs. 1 BImSchG zur Erteilung der
immissionsschutzrechtliichenGenehmigung vorliegen, ist das Vorhaben mithin
genehmigungsfähig.Auch Belange des Arbeitsschutzesstehen dem Vorhaben nicht
entgegen.

Die formellenund materiellenVoraussetzungenfür die Genehmigung liegen unter
Beachtungder in AbschnittC genanntenNebenbestimmungenvor. Bei antragsgemäßer
Ausführungund Beachtung der Nebenbestimmungenist sichergestellt,dass, gemäß
8 5 Abs. 1 Nr.1 BImSchG, durch die Errichtungund den Betriebder Anlage schädliche
Umwelteinwirkungenund sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belästigungenfür die Allgemeinheitund die Nachbarschaftnichthervorgerufenwerden
können.

Im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG wirddurchdie, dem Stand der Technikund der
BVT entsprechendenMaßnahmenzur Emissionsbegrenzung,Vorsorge gegen schädliche
Umwelteinwirkungengetroffen.

D.4.5 Kreisbauamt

Vorliegend handelt es sich nicht um einen Sonderbau gemäß 8 2 Abs. 4 Nr. 19
SächsBO!?, sodass die Prüfungdes Antragsim vereinfachtenBaugenehmigungsverfahren
nach 8 63 SächsBO erfolgte.Die nach 8 13 BImSchG i.V.m. 8 60 SächsBO von der
immissionsschutzrechtlichenGenehmigungeingeschlosseneBaugenehmigunggemäß 8

72 Abs. 1 SächsBO war zu erteilen, da dem Vorhaben unter Beachtung der
baurechtlichenNebenbestimmungen,welche gemäß 8 72 Abs. 3 SächsBO erlassen
werden können, keine öffentlich-rechtlichenVorschriften entgegenstehen,die im
bauaufsichtlichenGenehmigungsverfahrenzu prüfensind.

Der Standort für das beantragteVorhaben befindet sich im Geltungsbereichdes
Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Glaubitz“, 1. Änderung. Die
planungsrechtlicheBeurteilungsgrundlageist 8 30 BauGB!®; grundsätzlichgibt es keine
Einwändegegen das beantragteVorhaben.

D.4.6 Naturschutz

Dem Vorhaben stehen naturschutzrechtlicheBelange nicht entgegen. Die geplanten
Änderungender Abfallbehandlungsanlagemit Erweiterungder Anlagenflächeum die
Fläche III am Anlagenstandortfindenim Geltungsbereichdes Bebauungsplans„Industrie-
und GewerbegebietGlaubitz“statt.Durchdas Vorhabenwird keineBeeinträchtigungvon
naturschutzrelevantenSchutzgüternerkannt.Der Anlagenstandortliegt außerhalbvon
Schutzgebietennach Landesrecht,das Landschaftsschutzgebiet„Grödel-Elsterwerdaer
Floßkanal“ grenzt östlich mit dem Verlauf der StreumenerStraße (K 8573) an den
Anlagenstandortan. Eine Beeinträchtigungder räumlichenund funktionalenKohärenz
des östlich am Floßkanal gelegenen FFH-Gebietes „Röderaue und Teiche unterhalb
Großenhain“sowie des SPA-Gebietes „Unteres Rödertal“ innerhalbdes Natura2000-
Schutzgebietssysemsistdurchdas Vorhabenvorliegendnichtgegeben.

D.4.7 Abfall,Altlasten,Bodenschutz

Im Ergebnis der Prüfungder unterenAbfall-und Bodenschutzbehörde(UABB) wi dem.RE:
Vbeantragten Vorhaben ohne Nebenbestimmungen zugestimmt. Jedoc ka MEN

Elektroofenschlackegrundsätzlichnichtals Produkteingestuftwerden:
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Für die Entlassungaus der Abfalleigenschaftsind die Kriterienaus 8 5 Abs. 1 KrWwG'!?

abzuprüfen.Dabei sollteeine pauschaleEntlassungaus der Abfalleigenschaftnurfürdie
besten Stoffklassenangestrebtwerden, die ohne Einschränkungverwertetwerden
können. Entscheidendfür die Entlassung aus der Abfalleigenschaftist, dass sämtliche
Voraussetzungendes 8 5 Abs. 1 KrWG vorliegen.Nurein Prüfaspektist dabei die Frage,
ob eine Nachfrageoderein Marktfürein Produktbesteht.

Gemäß 8 5 Abs. 1 KrWG endetdie Abfalleigenschafteines Stoffes oder Gegenstandes,
wenn dieser ein Verwertungsverfahrendurchlaufen hat und die sonstigen
Voraussetzungendes 8 5 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 KrWG vorliegen.

Das reine Brechen und Klassieren der Elektroofenschlackereichtfür die Betrachtung
eines abgeschlossenenVerwertungsverfahrennichtaus. Diese muss nach Durchlaufen
des Verwertungsverfahrensso beschaffensein, dass der Abfall alle für seine jeweilige
ZweckbestimmunggeltendentechnischenAnforderungensowie alle Rechtsvorschriften
und anwendbarenNormenfürErzeugnisseerfülltund seine Verwendunginsgesamtnicht
zu schädlichen Auswirkungenauf Mensch oder Umweltführt. Insoweit können die
Anforderungenan das Ende der Abfalleigenschaftje nach Beschaffenheitdes Stoffes
unterschiedlichsein. Für die Elektroofenschlackegiltmithin,dass diese nurdann bereits
mit dem Durchlaufendes Verwertungsverfahrensals Produktzu werten ist, wenn sie
ohne Einbaubeschränkungenoffen eingebautwerden kann. Andernfallskann erst mit
dem entsprechendenschadlosenEinbau das Ende derAbfalleigenschafterreichtwerden.

Weiterhinmuss gemäß 8 5 Abs. 1 Nr. 2 im Zeitpunktder Entscheidungfürden Stoffoder
Gegenstandein Marktoder eine Nachfragevorhandensein. Dass die Anfragenach dem
Ende der Abfalleigenschaftim Zusammenhangmitder Erweiterungeines Zwischenlagers

"gestelltwurde, spricht bereits gegen einen funktionierendenzumindestsächsischen
Marktfürdie Stahlwerksschlacke.Auch fehlenausdrücklicheRegelungen,die den offenen
Einbau per se zulassen. In Anbetrachtder bestehendenEinbaubeschränkungenkanndas
Ende der Abfalleigenschaftnicht bereits aufgrunddes bestehendengrundsätzlichen
Marktesbzw. einerNachfrageangenommenwerden.

Die Auffassung des Antragstellers,über das Vorhandenseineines Marktes für die
behandelteElektroofenschlackebzw. einerbestehendenNachfragenach dieser, werden
seitens der UABB nicht mitgetragen,weil ein Zusammentreffenvon Angebot und
Nachfrage im Sinne eines Marktes für ein Produkt nicht anhand einer Preisliste
konstatiertwerden kann. Hier handeltes sich vielmehrum ein reines Angebot, eine
entsprechendeNachfrage wird damit nicht belegt. Diese kann lediglich durch ein
plausiblesAngeboteines Abnehmers(Kaufangebot,Abnahmevertragetc.) wie am Markt
üblich, nachgewiesenwerden. Von einem „Markt“ ist bei einem Zusammentreffenvon
Angebot und Nachfrage hinsichtlicheiner bestimmtenWare oder Dienstleistung
auszugehen; es muss mindestensje ein Anbieterund ein Nachfragervorhandensein
(Kropp in LWV Rn. 18; Frenz in FFFF Rn. 55). Weiterhin muss er auf stabilen
MarktbedingungenmitverifizierbarenPreisen und Handelsspezifikationenberuhen(KOM,
Guidanceon interpretation,Nr. 1.3.2.).

Dieses Vorgehenentsprichtden Festlegungen,welcheim Rahmender Dienstberatungder
Abfallbehördendes FreistaatesSachsen am 26.11.2019 getroffenwurden.Danach muss
gemäß8 5 Abs. 1 Nr. 2 KrWG zum Zeitpunktder Entscheidungein Marktvorhandensein,
die Nachfrageist dabeidurchein Kaufangebotzu belegen.

Es reichterst rechtnichtaus, dass sich zukünftigein Marktentwickelnkann oder die
Hoffnung besteht, zukünftig einen Nachfrager zu finden (Landmann/RokRE:
Stoff oder Gegenstand weiterhindem Abfallrechtund die Abfalleigenschäften

ARUmweltR/Beckmann,89. EL Februar2019, KrWG, 8 5 Rn. 28- 30). Dannargegebenenfalls(erst)zu einemspäterenZeitpunkt. f ons

IER&D
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Anmerkung:Von der Rechtsprechungwird in Einzelfällen angenommen,dass das
Verwertungsverfahrendie letztendlicheVerwendungdes Stoffs oder der Sache mit
umfasst. Dies wurde z. B. anerkanntbei nicht aufbereitetemBauschutt(OVG LSA
Beschluss vom 12.08.2016, Az: 2 M 24/16) oder Klärschlammkompostbzw.
Rekultivierungsgemisch(OVG Berlin-Brandenburg,Beschluss vom 23.05.2017, Az: OVG
11 S 78.16). Zur Begründung stützt sich das OVG Berlin-Brandenburgauf die
Rechtsprechungdes Bundesverwaltungsgerichteszum frühergeltendenKrW-/AbfG und
überträgtdiese auf die neue Rechtslage. Nach 8 7 Abs. 3 KrWG müsse die Verwertung
von Abfällen,insbesonderedurch ihre Einbindungin Erzeugnisse, ordnungsgemäßund
schadloserfolgen.

Mit Blick aufdie begrenztenVerwendungsmöglichkeitenvon Klärschlammkompostkönne
eine schadlose Verwendungerst festgestelltwerden, wenn der Klärschlammkompost
sachgerechtauf geeignete, nämlich ggf. nur in geringem Maße bereits vorbelastete
Böden aufgebrachtwordenist, weil erstdann das abfallspezifischeGefährdungspotenzial
vollständigbeseitigtist. Im Hinblickaufdiese Rechtsprechungsolltebei der Prüfungdes
Tatbestandmerkmalesdes Durchlaufenseines Verwertungsverfahrensimmer inzident
geprüft werden, ob im Einzelfall Anhaltspunktevorliegen, die gegen eine
ordnungsgemäßeund schadlose Verwertungsprechen (siehe hierzu auch Erlass des
SMUL „Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,8 5 - Ende der Abfalleigenschaft“)vom
26.11.2012, Az: 41-8973.01/1/24).

D.4.8 Brand-,Katastrophenschutzu. Rettungswesen

Aus Sicht des AmtesfürBrand-, Katastrophenschutzund Rettungswesenbestehenkeine
Einwändezum beantragtenVorhaben,dem ohne Nebenbestimmungenzugestimmtwird.

D.4.9 Kreisvermessungsamt

Seitens des Kreisvermessungsamtes,Untere Vermessungsbehördeund Sachgebiet
Flurneuordnung,wurdenzum beantragtenVorhaben keine Einwände vorgetragen.Es
werdenHinweiseerteilt.

D.4.10 Landesdirektion,Arbeitsschutz

Aus arbeitsschutzrechtlicherSicht besteht Einverständnis zur Genehmigung des
Antrages.Es werdenHinweiseerteilt.

D.4.11 GemeindeverwaltungNünchritz

Die GemeindeNünchritz,erfüllendeGemeindeder VerwaltungsgemeinschaftNünchritz,
Glaubitz, erteiltdas gemeindlicheEinvernehmennach 8 36 BauGB zum beantragten
Vorhaben der TS BAU GmbH mit Schreiben vom 28. November 2019. Die
Beschlussfassungerfolgtein der Sitzung des TechnischenAusschusses der Gemeinde
Glaubitz am 19. November 2019. Es bestehen keine Bedenken zum beantragten
Vorhaben.

D.4.12 GemeindeRöderaue

Mit Schreiben vom 14. Januar 2020 erteiltedie GemeindeverwaltungRöderaue, im
Auftragder GemeindeWülknitzihre Zustimmungzum vorliegendenAntragder TS BAU
GmbH.

D.4.13 GemeindeZeithain

sich allerdingsnichtzum vorliegendenAntrag.
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Insofernwird gemäß 8 11 der 9. BImSchV davon ausgegangen, dass die beteiligte
Behördesich nichtäußernwill,da sie dies nichtgetanhat.

D.4.14 SächsischesOberbergamtFreiberg(OBA)

Das Sächsische Oberbergamthat keine Bedenkengegen die Erteilungder beantragten
Änderungsgenehmigung.Der Abschlussbetriebsplanfür den KiessandtagebauGlaubitz
vom 16. September 2008, zugelassen mit Bescheid des Oberbergamtesvom 19.
Dezember 2008 und verlängertmit Bescheid vom 7. Dezember 2020, hat als
zugelassenes Wiedernutzbarmachungszielu. a. Flächen für eine Nachnutzung als
Gewerbestandort,vorliegendfüreineAbfallbehandlungsanlage.

D.4.15 BegründungderEntscheidungbezüglichderEinwendungenzum
Vorhaben

Im Folgendenwirddie gegen das Vorhabender TS BAU GmbH erhobeneEinwendungauf
ihre Erheblichkeitfür das Vorhaben geprüftund die Entscheidung zur Einwendung
begründet.Die Einwendungwirdzurückgewiesen,soweitim Folgendenbei der jeweiligen
Einwendungnichtandersentschiedenwird.

D.4.15.1

Es wird eingewandt,die Schlacke soll nur dauerhaftabgelagertund nichtbehandelt
werden.DieserBetriebsei nichtdurchdie beantragteGenehmigungabgedeckt.

Seite 1-15 der Antragsunterlagenist zu entnehmen,dass der gesamteSchlacke-Input
obligatorischgesiebtwerdensoll. Ein Teil davonwirddurcherneutesSieben und Brechen
einer weiterenBearbeitungunterzogen.Das ist eine für die weitereVerwertungals
BaustoffnotwendigeBehandlungvon Abfällenund stehtder Behauptungder Einwenderin
entgegen.
Die Lagerungder Abfällewird als Zwischenlagerunggemäß Nr. 8.12.2 der 4. BImSchV
beantragt.Das ist eine Zwischenlagerungüber einen Zeitraumvon wenigerals einem
Jahr. Nach erfolgterGesamtbeurteilungdurchdie Behördewird auch nur dieser Betrieb
genehmigtwerden.
Die recycelte Schlacke ist in den Listen güteüberwachterHerstellerbetriebevon
Gesteinskörnungen(natürlicheund industriellhergestellteGesteinskörnungen,RC-
Baustoffeund Böden zur Herstellungvon Schichtenohne Bindemittelfürden Straßen-
und Ingenieurbauim FreistaatSachsen) der LISt Gesellschaftfür Verkehrswesenund
ingenieurtechnischeDienstleistungenmbH, die ständig aktualisiertwerden,seit Jahren
aufgeführtund u.a. als Gesteinskörnungfürden Straßenunterbauzugelassen.

GüteüberwachteLieferwerkevon industriellhergestelltenER LRTENGBNimFreistaatSachsen
SächsischeLieferwerke
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Weiterhinist die verpflichtendeVerwendungvon Recyclingmaterialoder -produktenbei
Baumaßnahmen der öffentlichen Hand (z.B. im Straßenbau) im 8 10 des
SächsKrWBodSchG!® geregelt. Es gibt also durchaus Einsatzmöglichkeitenfür die
recycelteSchlackeals Baustoff.

AufgrundzeitweiligerAbsatzschwierigkeitenwird ein größeresAusgangslagerbeantragt,
welches für den Fall der Firmeninsolvenzvom Landratsamt Meißen mit einer
Sicherheitsleistungbelegt wird. Die Anpassung bzw. Reduzierung der jährlichen
Durchsatzmengeauf 90.000 t/a an unverarbeiteterSchlacke wird lediglich an den
tatsächlichenDurchsatzder letztenJahre angepasst.Der bislang genehmigteDurchsatz
von 150.000 t/awurdenie ausgeschöpft.

Die vorangegangenenArgumentewiderlegen die Manifestierungeiner dauerhaften
Abfallablagerungim Sinne von Beseitigungsanlagenzur Ablagerungvon Abfällen (8 3
Abs. 27 KrWG).

_

D.4.15.2

Es wird eingewandt, die Staubimmissionsprognosesei fehlerhaft.Die Höhe der
Ausgangslagerginge mit O

m in das Gutachtenein. Im Rahmen des Berechnungs-und
Prognosemodellswürdenichtberücksichtigt,dass es sich bei den Staubemissionenum
diffuseEmissionenhandelt.
Die Staubminderungsmaßnahmenwerdenin Zweifelgezogen, wiez. B. Befeuchtungbei
Bedarfundobwohlein ausreichendhoherWindschutzwallfürdie konkreteAnlagederTS
BAU GmbH eine üblicheMaßnahmezurVermeidungvonAbwehungendarstellenwürde,
wäreein solchernichtgeplant.

D.4.15.2.1

Die Quellhöhenwurden in der Ausbreitungsrechnungentsprechendder beantragten
Änderung berücksichtigt.In der Konfigurations-bzw. Protokolldateiim Anhang des
Gutachtens ist dies nachvollziehbar.Die Parameteraq, bq und cq beschreibendie
Ausdehnungender Emissionsquellein x-, y- und z-Richtung.Der Parameterhq gibt die
Höhe der Quelle(Unterkante)überdem Erdbodenan.
An den entsprechenden Stellen können die speziellen Daten der
Staubimmissionsprognoseentnommenwerden,z. B. auf S. 44 cq fürdie QuellenII und
III istjeweils15 m.
Offensichtlichhatdie EinwenderinTabelle5 aufS. 14 falsch interpretiert.Quellhöheüber
Grund ist hiermitO0 m angegeben. Das bedeutet,dass die Volumenquellebei 0

m Höhe
beginnt.Die Ausdehnungder Quellebestimmendann die Koordinatenx (aq), y (bq) und
z (cq) sowiederangegebeneDrehwinkel.

D.4.15.2.2:

Als Grundlagefürdie in die BerechnungeingehendenDaten wurdenspezielleFaktoren,
Daten und Formelnder VDI 3790 Blatt2 herangezogen.Diese VDI gilt für Emissionen
von Stäuben aus diffusen Quellen bei Lagerung, Umschlag und Transport von
Schüttgütern.Die AusbreitungsrechnungerfolgtemitAustal2000.
Gemäß Anhang 3 der TA Luft ist zur Bestimmungder Immissionszusatzbelastungein
Lagrange'sches Partikelmodellnach VDI 3945 Blatt 3 (VDI 2000a) einzusetzen. Das
Umweltbundesamtstellt mit AUSTAL2000 die Referenzimplementierungdes
erforderlichenAusbreitungsmodellsbereit. Dieses ist auch für die untersuchteAnlage
geeignet. Zudem kommtAUSTAL2000 in vielen immissionsschutzrechtlichenVerfahren
zum Einsatz.      

  

Anlage vorkommen,gibt AUSTAL2000 im Protokollder Berechnungdie Hinweise
Hinweis: Für Quellhöhenunter10 m über Erdboden,wie sie auch bei der

beträ@h

Höhe hq der Quelle (R) beträgtwenigerals 10 m.“ und im Weiteren1 Asfi
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oder mehrere Quellen sind niedrigerals 10 m. Die im Folgenden ausgewiesenen
Maximalwertesind dahermöglicherweisenichtrelevantfüreine Beurteilung!“.Dadurch
wird nicht die Anwendbarkeitvon AUSTAL2000 in Frage gestellt, sondern lediglich
mitgeteilt,dass nach Nr. 5.5.2 der TA Luft„der Schornstein(R) mindestenseine Höhe
von 10 m über der Flur“ haben soll. Diese Anforderungder TA Luft beziehtsich auf
Schornsteinezur Ableitungvon Rauch- oder anderen Abgasen. Emissionsquellen,die
diese Anforderungennichterfüllen,gelten“ im Sinne derTA LuftNr. 4.6.1.1 als „Diffuse
Emissionen“.

D.4.15.2.3:

Die Halden müssen eine ausreichendeOberflächenfeuchteaufweisen.Ist diese durch
längereTrockenheit(kein Niederschlag)oder Umschlagprozessemiterhöhtemtrockenen
Feinanteilim Gut nichtgewährleistet,muss befeuchtetwerden,was auch seitens der
Behörde festgeschriebenwird. Eine dauerhafteBefeuchtungist nicht erforderlich,da
einerseits Niederschlägeoder technologischbedingte Umstände (frisch angelieferte
Schlacke kann einen hohen Feuchtegehaltaufweisen)dazu führen können, dass die
Halden auch ohne zusätzliche Bedüsung eine ausreichende Oberflächenfeuchte
aufweisen.

D.4.15.2.4:

Die Staubimmissionsprognoseweist unterbestimmtenBedingungendie Einhaltungder
Immissionsgrenzwerteaus. Die Errichtungeines Windschutzwallsist nichtals Bedingung,
sondernnur als allgemeinemöglicheMaßnahme,welcheder Quelle (20) bestverfügbare
Technikenfür Emissionen aus der Lagerung entnommenwurde, genannt. Im Übrigen
fungiertdie sich in Hauptwindrichtungbefindlichegeschlossene Halde mit: ihrer die
GrundflächederAnlage um ca. 20 m überragendenHöhe bereitsals Windschutz.

D.4.15.3

Es wird eingewandt, die Ermittlung der Lärmimmissionen,die Einstufung der
Immissionsorteseien fehlerhaftund gerügtwirdein fehlenderRuhezeitenzuschlagfür
Mischgebiete

D.4.15.3.1

Die Einwenderinvertrittdie Meinung,dass den ImmissionsortenIO 2 (Nordgäßchen6),
IO3 (StreumenerStraße 27), IO4 (Zum Ruhland3) und IO5 (MarksiedlitzerWeg 11) die
falschen Gebietskategorienzugeordnetwurden und damitjeweils von einer falschen
Schutzbedürftigkeitder Immissionsorteausgegangenwurde.
Die Einordnungder Immissionsorteobliegtdem Kreisbauamtdes LandkreisesMeißen.
Das Kreisbauamt hat die Immissionsorte im Rahmen der Beurteilung eines
vorangegangenenimmissionsschutzrechtlichenGenehmigungsverfahrensbereitsbeurteilt
(Aktenzeichen20301/630/632.60-04457-17-04,12.01.2018, WKA Streumen,Flst. 616).
Dabei wurdendie IO3 und IO5 jeweilseiner gemischtenBauflächezugeordnet.Damit
ergabsich fürdiese Immissionsortedie Schutzbedürftigkeiteines Mischgebietes.
Der IO2 (Nordgäßchen 6) befindet sich in unmittelbarerNachbarschaftdes 103
(StreumenerStraße27). Gemäß FlächennutzungsplanderVerwaltungsgemeinschaft(VG)
Nünchritzbefindensich beide Immissionsorteinnerhalbderselben als Mischbaufläche
gekennzeichnetenFläche. Die Schutzbedürftigkeitdes IO2 entsprichtdamitebenfallsder
eines Mischgebietes.

   

  

   

  

Im Übrigen sind bei der Einstufung von Gebieten und Einrichtungendiejenigen:
Baugebietstypenheranzuziehen,die den zu beurteilendenGebieten und Einri tungen.
am ehesten entsprechen.Soweit im Rahmen gesetzlicherRegelungen Besti nmungen
über einen Nutzungszweckgetroffenwerden,so kann daraufzurückgegriffenwerde
Das EEBM beispielsweisebei Darstellungenin einem Flächennutzungsplanzu. 5 handelt
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sich bei einem Flächennutzungsplanzwar nicht um eine endgültigeRegelung, jedoch
werden hier planerische Überlegungen der Gemeinde deutlich gemacht. (siehe
KommentarzurTA Lärm”, 2014, Feldhaus/Tegeder,Lärm).

Im vorliegendenFall befindensich die Immissionsortegemäß Flächennutzungsplanauf
gemischten Bauflächen. Mit der Zuordnung zu einem Mischgebiet wurde die
Schutzbedürftigkeitder Immissionsorteangemessenberücksichtigt.

Der IO4 (Zum Ruhland 3) wurde im erwähntenvorangegangen Vorhaben dem
Außenbereich(AU) zugeordnet.Im Flächennutzungsplander Verwaltungsgemeinschaft
Nünchritz befindet sich der Immissionsortauf einer als Außenbereichsfläche
gekennzeichnetenFläche.
Für Immissionsorteim Außenbereichexistiertkein entsprechenderImmissionsrichtwert.
Die Rechtsprechungbilligtdiesen Immissionsortenim Rahmen eines angemessenen
Schutzniveaus jedoch regelmäßig entsprechend der Schutzbedürftigkeit.die
Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm für Mischgebietezu (vergl. z.B. BVerwG
12.08.2009, 6 A 64.07, Rn.131).
Damit wurden zur Beurteilung der durch das Vorhaben hervorgerufenen
Geräuschimmissionenkorrekterweisedie Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm für
Mischgebietezugrunde gelegt. Zudem würde eine Zuordnungder Immissionsortezu
einem Dorfgebiet keine Änderung in der Beurteilung ergeben, denn die
Immissionsrichtwerteentsprechend6.1 TA Lärm sind für Dorf- und Mischgebiete
identisch.

Im Übrigen wird angemerkt, dass die ermitteltenBeurteilungspegelan den
Immissionsortenauch deutlichunterden Immissionsrichtwertennach6.1 TA Lärm für
allgemeineWohngebieteliegen.

D.4.15.3.2

Irrtümlichgehtdie Einwenderinvon einemfehlendenRuhezeitzuschlagfürMischgebiete
aus.

Im Rahmender letztenÄnderungderTA Lärm (01.06.2017 / BAnz AT 08.06.2017 B5) ist
unter der Nummer6.1 die neue Gebietskategorie„Urbane Gebiete“ mit separaten
Immissionsrichtwertenaufgenommen worden und in die bestehende Einordnung
eingefügt. So werden urbane Gebiete unter dem Buchstaben c) aufgeführt.Alle
folgenden Gebietskategorienwurden jeweils dem nächsten Buchstaben zugeordnet.
Kerngebiete,Dorfgebieteund Mischgebietesind nun dem Buchstabend) zugeordnet,
vormalswaren sie unterdem Buchstabenc) eingruppiert.Die Schutzbedürftigkeitund
Grenzwertehabensich dabeijedochnichtgeändert.
Im RahmenderÄnderungderTA Lärm wurdederText der Nummer6.5, unterdieserdie
Tageszeiten mit erhöhterEmpfindlichkeit(„Ruhezeiten“) für verschiede Gebietstypen
unverändertübernommen.Das heißt, die Ruhezeitenzuschlägegelten weiterhinfür.
Gebieted) bis f).
Jedoch handeltes sich hierbeium einenoffensichtlichenredaktionellenFehler. Zum einen
hat sich die Schutzbedürftigkeitder Gebiete entsprechendder bereitsvorherbestehen
Gebietseinstufungnichtgeändert.Zum anderenwürdendie vormalsunterf) und nun
unter g) aufgeführten besonders schutzwürdigen Kurgebiete, Krankenhäuser,
PflegeanstaltenihrenSchutzstatusverlierenund keinenRuhezeitenzuschlagzugestanden
bekommen.Das aberistvom Gesetzgebernichtgewollt.

Dieser redaktionelleFehler wurde in der Bekanntmachungdes Bundesministeriums‚TÜL-
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheitvom 07.07.2017 (Aktenzeichen
IG I7 501-1/2) beseitigt.

I 3

Zusammenfassendwird festgestellt,dass Immissionsortenmit der Schutzbe irftigkeit
eines Dorfgebietesodereines MischgebietesweiterhinkeineRuhezeitenzuschlägeger
6.5 TA Lärmzustehen. I
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D.4.15.4

Es wirdeingewandt,die o. g. Sachverhaltewürdendazu führen,dass die Einwenderin
wirtschaftlichenSchaden fürihrenGewerbebetriebdurchschädlicheUmwelteinwirkungen
(Luftschadstoffe)befürchtet.

Aufgrund der oben aufgeführtenBetrachtungenund Bewertungenergibt sich die
Schlussfolgerung, dass die erhobenen Einwände nicht gerechtfertigtsind. Das
Betriebsgeländeder Einwenderinbefindetca. 300 m südwestlichvom Anlagengelände
der TS BAU GmbH entfernt.Die Hauptwindrichtungist Süd-West. In diesem Fall ist die
Einwenderin nicht betroffen. Bei einer Nord-West-Wind-Wetterlagefungiert die
geschlosseneHalde als Windschutz.
Im Übrigen wurde die mit Solarmodulenausgestattetegeschlossene Halde in der
StaubprognoseaufgrundihrerNähe zum AnlagenbetriebderTS Bau als Immissionsortin
die Prognoseaufgenommen.Die, wie bereitsbegründet,nichtfehlerhaftePrognoseweist
auch fürdiesen Immissionsortdie Einhaltungder Immissionswerteaus (Immissionswerte
der Tabelle 1 der TA LuftgeltenfürStoffezum Schutz der menschlichenGesundheit,M7
ist der Immissionsortmitden Solaranlagen).Da das Betriebsgrundstückder Einwenderin
nochmalsum ca. 150 - 200 m von der geschlossenenHalde entferntist, sind niedrigere
Immissionenals die, die auf der geschlossenen Halde prognostiziertwerden, zu
erwarten.

D.4.15.5

Die Einwenderinrügtdie vermeintlicheVerletzungihrerRechtspositionaus Artikel2 Abs.
2 Satz 1 GG!? wegen der durchdie ERBEBRE AnlagezuerwartendenBeeinträchtigungen
durchLärmundLuftschadstoffe.

Ein GrundrechtaufsaubereUmweltgibtes nicht.Die Staatszielbestimmungdes Art. 20a
GG verpflichtetden Gesetzgeber lediglich, den darin enthaltenenAuftrag zum
Umweltschutzin der Rechtssetzungumzusetzenund geeigneteUmweltschutzvorschriften
zu erlassen. ((s. Feldhaus,Bundes-Immissionsschutzrecht,Kommentar,8 3 Rn. 129)

Der Gesetzgeber ist mitdem Gesetz zum Schutz vor schädlichenUmwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen,Geräusche, Erschütterungenund ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz- BImSchG) grundsätzlich seiner Schutzpflicht
nachgekommen.Gemäß 8 2 Abs. 1 BImSchG geltendie Vorschriftendieses Gesetzes u a.
für die Errichtungund den Betriebvon Anlagen. Der Anlagenbegriffnach 8 3 Abs. 5
BImSchG umfasst u. a. Betriebsstättenund sonstige ortsfeste Einrichtungen,
Grundstücke,aufdenen Stoffegelagert..... werden,die Emissionenverursachenkönnen.
Der Anlagenbetreiberhat dafürzu sorgen, dass wederschädlicheUmwelteinwirkungen,
also schädliche Immissionennoch sonstige schädliche Einwirkungenhervorgerufen
werden (s. Jarass, BImSchG, Kommentar, 9. Auflage, $ 5 Rn.60). Bei Einhaltungdes

.
Schutz- und Vorsorgegrundsatzesnach 8 5 Abs. 1 und 2 BImSchG, ist die Unversehrtheit
gemäßArtikel2 Abs. 2 Satz GG gewährleistet.

D.4.15.6

Die Einwenderinrügt weiterhindie vermeintlicheVerletzungihrerRechtsposition
„Artikel14 Abs. 1 Satz 1 GG wegen des durch die beantragteÄnderungeintretenden
wirtschaftlichenMinderwertesdes der Einwenderungsführerinsowie wegenuin
den eingerichtetenundausgeübtenGewerbebetrieb“.

derTS BAU GmbH befindensich in dem mit
"Bebauungsplan

ee niGewerbegebiet Glaubitz“, wobei deren Standorte mit der
Industriegebietnach 8 9 BauNVO2 ausgewiesenwerden.
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In der Rechtsprechungdes Bundesverwaltungsgerichts(Beschluss vom 13. November
1997 - BVERWG Aktenzeichen4819597 4 B 195.97 -, juris Rn. 6) ist geklärt,dass
Wertminderungenals Folge derAusnutzungder einemDrittenerteiltenBaugenehmigung
- gleiches gilt für Genehmigungennach dem BImSchG - für sich genommenkeinen
Maßstabdafürbilden,ob Beeinträchtigungenim Sinne des Gebotes der Rücksichtnahme
zumutbarsind oder nicht. Es gibt keinenallgemeinenRechtssatzdes Inhalts,dass der
EinzelneeinenAnspruchdaraufhat,vorjeglicherWertminderungbewahrtzu werden.

Diesbezüglichwäreaufden Zivilrechtswegzu verweisen.

D.4.15.7

Es wirdeingewandt,dass schädlicheUmwelteinwirkungenzu erwartensind.

Die Genehmigungsfähigkeitin einemGenehmigungsverfahrenrichtetsich dabei nach 86

Abs. 1’ BImSchG. Danach ist die immissionsschutzrechtlicheGenehmigungzu erteilen,
wenn sichergestelltist, dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer auf Grund des 8 7
BImSchG erlassenenRechtsverordnungergebendenPflichtenerfülltwerden(8 6 Abs. 1

Nr. 1 BImSchG) und andere öffentlich-rechtlicheVorschriften und Belange des
Arbeitsschutzesder Errichtungund dem Betriebder Anlage nichtentgegenstehen(8 6
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

Die Grundpflichtenfür BetreibergenehmigungsbedürftigerAnlagen regelt8 5 BImSchG,
demnachgenehmigungsbedürftigeAnlagen entsprechendAbs. 1 so zu errichtenund zu
betreibensind, dass zur Gewährleistungeines hohen Schutzniveausfür die Umwelt
insgesamt

1. schädliche Umwelteinwirkungenund sonstige Gefahren, erheblicheNachteile und
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheitund die Nachbarschaft nicht
hervorgerufenwerdenkönnen;

2. Vorsorge gegen schädlicheUmwelteinwirkungenund sonstige Gefahren,erhebliche
Nachteileund erheblicheBelästigungengetroffenwird, insbesonderedurch die dem
Stand derTechnikentsprechendenMaßnahmen;...

Nach 8 3 Abs. 1 BImSchG sind schädlicheUmwelteinwirkungenim Sinne dieses Gesetzes
Immissionen,die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteileoder erheblicheBelästigungenfür die Allgemeinheitoder die Nachbarschaft
herbeizuführen.

Im Rahmen des 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hat die Behördeim Genehmigungsverfahren
auch die auf der Grundlage des 8 48 BlImSchG erlassenen allgemeinen
Verwaltungsvorschriften,insbesonderedie TA Luft?! und die TA Lärm zu beachten,da
diese die mitHilfe unbestimmterRechtsbegriffefestgelegtengesetzlichenGrundpflichten
aus 8 5 näherbestimmen.So konkretisiertNr. 4 derTA Luftdie Schutzpflicht(8 5 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1) und Nr. 5 der TA Luft die Vorsorgepflicht(8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) im
Hinblick auf Luftverunreinigungen.(s. Feldhaus, Bundes-Immissionsschutzrecht,
Kommentar,8 6 Rn. 25)
Allerdings enthält die Vorsorge nach 8 5 Abs. 1 Nr. 2 keine unbegrenzte
Minimierungspflicht.Vorsorge wird durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
begrentt,.... (s. Jarass, BImSchG, Kommentar,9.Auflage,8 5 Rn. 60)
Werden die Anforderungender Vorsorge durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften
näherkonkretisiert,was vorliegendmitderTA Luftund derTA Lärm gegeben ist, hatdie
Verhältnismäßigkeitsprüfungauf der Stufe dieser Vorschriftenzu erfolgen (s. Jarass,
BImSchG, Kommentar,9.Auflage, 8 5 Rn. 63).
Aus den vorliegendenGutachtenzu Staub und Lärm geht hervor,dass erheblich Er N

nachteilige Auswirkungen nicht zu besorgen sind bzw. durch geeignete
Nebenbestimmungenbis auf eine genehmigungsfähigeGrundlage meper 2können.
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D.5 BegründungeinzelnerNebenbestimmungen

D.5.1

Die Begrenzungder Gültigkeitin AbschnittA, Pkt. 5 der Entscheidungberuhtauf 8 18
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG. Danach erlischtdie erteilteGenehmigung,wenn nichtinnerhalb
einervon der zuständigenGenehmigungsbehördegesetztenangemessenenFrist mitder
Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen wurde. Da entsprechende
Festlegungen in Nebenbestimmungenhinreichend bestimmt, kontrollierbarund
vollziehbarsein müssen, wurde im vorliegendenFall auf die Inbetriebnahmeder
geänderten Anlage abgestellt, da mit der gemäß WNebenbestimmung C.2.2.1
vorzulegendenInbetriebnahmeanzeigezweifelsfreinachgewiesenwerdenkann, dass die
von der Genehmigungsbehördegesetzte Frist tatsächlicheingehaltenwurde.Vorliegend
wurdedie gesetzte Frist von zwei Jahren als angemessenerachtet,da fürden Umfang

.
der beantragtenÄnderungendiese Frist unterBerücksichtigungder Umsetzungszeitund
ggf. auftretendenUnwägbarkeitenwährendder Umsetzungsphaseals geeignetund damit
angemessenzu betrachtenist.

D.5.2 BaurechtrechtlicheNebenbestimmungen

Die Antragstellerinbeantragtedie Befreiunggemäß 8 31 Abs. 2 BauGB von folgender
Festsetzungdes o. g. Bebauungsplanes

e beantragteBefreiung:maximaleHaldenhöhevon 115 m über HN innerhalbder
TeilflächenII und III (Az. 03065-20) gemäß Punkt 1.2 der planungsrechtlichen
Festsetzungenzum Bebauungsplansind baulicheAnlagenbis zu einemHöchstmaß

- von 110 m überHN zulässig (Aufschüttungensind baulicheAnlagen im Sinne von:
82 Abs. 1 SächsBO.

Die Gemeinde Nünchritz als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft
Nünchritz/ Glaubitz hat dem Vorhaben einschließlich der beantragten Befreiung
zugestimmt.

Das o. g. Grundstückbefindetsich im Geltungsbereichdes o. g. Bebauungsplanes.Die
Zulässigkeitder Befreiungvon den Festsetzungendes Bebauungsplanesist in 8 31 Abs. 2
BauGB geregelt.Danach kannvon Festsetzungendes Bebauungsplanesbefreitwerden,
wenn die Grundzügeder Planung nichtberührtwerden,die Abweichungenstädtebaulich
vertretbarsind und diese unterWürdigungnachbarlicherInteressenmit öffentlichen
Belangen vereinbarist. Die erteilteBefreiungführtzu keinen Beeinträchtigungenund
auch nicht zu städtebaulichenMissständen;die Grundzüge der Planung werden nicht
berührt.

D.5.3 ImmissionsschutzrechtlicheNebenbestimmungen

D.5.3.1 NebenbestimmungC.2.1.1 undC.2.1.2

Die Sicherheitsleistungin Höhe von 6.424.523,49 EUR wird auf Grundlage von
812 Abs. 1 Satz 2 BImSchG erhoben.

Das Bundes-Immissionsschutzgesetzbestimmtseit 1. März 2010, dass zur Sicherstellung
der Anforderungen nach 85Abs. 3 BImSchG bei Abfallentsorgungsanlagendie
Auferlegungeiner Sicherheitsleistungerfolgensoll (8 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG). Bei
8 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG, gemäß welchemdie Sicherheitsleistungaufzuerlegenist,
handeltes sich um eine sog. Sollvorschrift,welche für die Behörde im Regelfall_eine-—...
strikteBindung an die entsprechendeRechtsvorschriftbedeutetund nur in aty, ischeh DEN
Ausnahmefälleneine Abweichung gestattet. Die Atypik eines Falles

Kahn
sichA\

insbesonderedaraus ergeben, dass der fürden Regelfall vorgesehenenRechtsfolg
wichtiger Grund entgegensteht bzw. die vorliegende Konstellationwon fi:
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Zweckbestimmungder Rechtsvorschriftnichterfasstwird.Vorliegendist ein atypischer
Ausnahmefallnichterkennbar;vielmehrunterliegtdie gegenständlicheAnlage eindeutig
dem zu regelndenSachverhalt.
Sinn und Zweck des 8 12 Abs. 1 Satz2 BImSchG ist es, sicherzustellen,dass die
öffentlicheHand bei Zahlungsunfähigkeitdes Betreiberseiner Abfallentsorgungsanlage
nicht die (unter Umständen erheblichen) Sicherungs-, Sanierungs- und
Entsorgungskostenzu tragen hat. Dieses Risiko der Kostentragungbestehtnur dann
nicht, wenn eine Insolvenzdes Anlagenbetreibersvon vornhereinausgeschlossen ist,
etwa wenn die Anlage von einer Körperschaftdes öffentlichenRechts unmittelbaroder
als Eigenbetriebbetriebenwird.Vorliegendkannein Insolvenzrisikonichtvon vornherein
ausgeschlossenwerden.Aufdas konkreteRisikoeinerInsolvenzkommtes nichtan.

Gemäß 85 Abs. 3 BImSchG sind genehmigungsbedürftigeAnlagen so zu errichten,zu
betreibenund stillzulegen,dass auch nach einerBetriebseinstellung

1. von der Anlage oder dem Anlagengrundstückkeine schädlichen Umwelt-
auswirkungenund sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belästigungenfürdie Allgemeinheitund die Nachbarschafthervorgerufenwerden
können,

2. vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder ohne
Beeinträchtigungdes WohlsderAllgemeinheitbeseitigtwerdenund

3. die Wiederherstellungeines ordnungsgemäßenZustandesdes Betriebsgeländes
gewährleistetist.

Dabei ist es unerheblich,ob die Einstellungdes Anlagenbetriebesauf eine Entscheidung
des Betreibersoder auf z. B. höhereGewaltzurückzuführenist. Aus der Formulierung
„auch nach einerBetriebseinstellung“folgt,dass bereitsvor der Betriebseinstellung
Vorkehrungenzu treffensind, um die Pflichtennach 8 5 Abs. 3 BImSchG einhaltenzu
können.

Die Erbringung der Sicherheitsleistunginnerhalbder auferlegtenFrist soll es dem
Betreiber ermöglichen, binnen eines angemessenen Zeitraums die entsprechende
Bürgschaftsurkundeeinzuholen und bei der zuständigen Genehmigungsbehörde
einzureichen. Die Befristung soll auch gewährleisten,dass innerhalbeiner über-
schaubaren, vertretbarenZeitspanne die Einhaltung der Betreiberpflichtennach
8 5 Abs. 3 BImSchG nachgewiesenund finanziellsichergestelltwird.

Die Sicherheitsleistungdient insbesonderedazu, Beeinträchtigungendes Wohls der
Allgemeinheitnach einerBetriebseinstellungzu beseitigen.Erfahrungswertenzufolge ist
die Abfallentsorgungdie Hauptproblematikbei derStilllegungvon Anlagen.
Bei Anlagen, in denenAbfällemitnegativemMarktwertgelagertoder behandeltwerden,
bestehteine erhöhteGefahr, dass nach Stilllegungder Anlage die Erfüllungder Pflicht
nach 8 5 Abs. 3 Nr. 2 BImSchG nichtmehrsichergestelltist. Für derartigeAnlagen ist
daher im Regelfallzur Absicherungdieser Pflichteneine Sicherheitsleistungerforderlich.
Die Sicherheitsleistungsoll ihrer Höhe nach mindestens die voraussichtlichen
Entsorgungskostender bei Stilllegung einer Anlage potenziell gelagerten Abfälle
abdecken.

In der Anlage werden u. a. Abfälle mit dem Ziel behandelt,diese als Güter in den
Wirtschaftskreislaufzurückzubringen.Die nach dem Behandlungsverfahren(Sieben, ggf.
Brechen) vorliegenderecycelteSchlacke wird als FSS (Frostschutzschicht)bzw. STS
(Schottertragschicht)u. a. im Bereichdes Straßenunterbausverwendet(anlagenextern).
Die StoffeunterliegeneinerregelmäßigeninternensowieexternenGüteüberwachung.

Fi

Wirtschaft,Arbeitund Verkehr(SMWA) überdie Bekanntmachung„Eignungszuorungen
von Gesteinskörnungenund Baustoffgemischenfür Bauvorhaben der Sächs3isc
Straßenbauverwaltung - Listen güteüberwachter Herstellerbetriei,(er
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Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen,
RC-Baustoffe)sowie Baustoffgemischenund Böden zur Herstellungvon Schichtenohne
Bindemittelfürden Straßen- und Ingenieurbauim FreistaatSachsen“ (letzterStand 2.
September 2020, veröffentlichtvon der LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und
ingenieurtechnischeDienstleistungenmbH aufder Internetseitedes FreistaatesSachsen:
https://www.list.sachsen.de/download/LieferwerkeMineral.pdf) im Sächsischen
Amtsblatt(zuletztSonderdruckNr. 6/2020 vom 29. Mai 2020) bestätigt- hierwirddie
vorgenannteRecyclingschlackesowiederenVerwendungsbereichexplizitaufgeführt.

Neben der grundsätzlichentechnischenEignung und Unbedenklichkeitmuss für den
Stoffausgangjedoch auch ein gesicherterMarktbestehen.Anhand der Jahresberichte
2014 bis 2018 des Antragsstellersszu den jeweiligenEin- und Ausgangsmengenist
ersichtlich,dass die Nachfrage hinsichtlichRecyclingschlackein den letzten Jahren
stagniertund der Ausgang stets wesentlichgeringerals der Abfalleingangwar (dies ist
u.a. der Grund fürdie antragsgegenständlicheLagermengenerhöhungim Ausgangslager
deraufbereitetenSchlacke).
Im Falle der BetriebseinstellungderAnlage z. B. durchInsolvenzist dahervon ähnlichen
Bedingungenfürdie öffentlicheHand auszugehen.Der nichtgesicherteAusgang bzw. die
externeVerwertungder aufbereitetenSchlacke birgtdemnachfür diese ein eminentes
finanziellesRisiko im Falle der notwendigenBeräumungaller lagernden Stoffe zur
Wiederherstellungeines ordnungsgemäßenZustands des Betriebsgeländes nach
Stilllegung.

Die Höhe der Sicherheitsleistungwurde anhand der maximalen Lagerkapazitäten
gebildet.

Aufgrundder Mittelungvon aktuellenRechercheergebnissenzu Entsorgungspreisenim
Internetmitbereitsbei anderenBetreibernveranschlagtenEntsorgungspreisenwurdedie
zur Beräumung und Entsorgung des gesamten Lagerbestandes benötigte Summe
errechnet, zuzüglich 15 % für Analyse- und/oder Sicherungskosten sowie
Transportkosten.Diese werden pauschal ohne direkten Bezug zur tatsächlichen
Transportentfernungim Fall der Beräumungermittelt.Aus der Behandlungentstehende
AbfällemiteinempositivenMarktwertwerdenbezüglichder zu erwartendenErlöse nicht
gegen die Entsorgungskostenfürdie Inputabfälleaufgerechnet.

Im Fall der aufbereitetenRecycling-Schlacke wird aufgrund der nicht gesicherten
vollumfänglichenMarktnachfrageund derdamitverbundenenAbfalleigenschaft(s. D.4.7)
ebenso eine Sicherheitsleistungauferlegt.Auf Basis der o.g. Jahresberichteergibtsich
gemittelt(Median)eine Menge von 39 %, welcheim Verlaufder betrachtetenfünfJahre
keinen Absatz gefundenhat und damitkeine externeVerwertungmöglichwar. Diese
Menge muss im Fall der Betriebseinstellungim Zweifelsfallentsorgtwerden- vomAnsatz
der maximalenLagerkapazitätwird in diesem Fall abgesehen.Dementsprechendwirdfür
die Menge von 98.473 t (39 % von 250.000 t EOS-Recycling und 3.000 t recycelter
Ofenschlacke)eine reduzierteSicherheitsleistungerhoben.

Werden wie beim vorliegendenAnlagenbetriebneben Abfällen, die einen negativen
Marktwertaufweisen,auch AbfällemitpositivemMarktwert(Metallschrottder ASN 17 04
05, 17 04 07, 19 12 02) gelagert,so werdendie voraussichtlichenEntsorgungskosten
gegen den theoretischzur erwartendenErlös nichtaufgerechnet.
Dies ergibtsich schon daraus,dass die AbfällemitpositivemMarktwertsonstals „Sicher-
heitsleistung“dienenwürden.Dies würdenichtnureine Sicherungsübereignungder Ab-
fälle mit positivemMarktwertan das Landratsamtvoraussetzen,sondernauch die Ge-
wissheit,dass zum Zeitpunktder Stilllegungder Anlage, eine bestimmteMenge dieser
Abfällein einerbestimmtenQualitätvorhandensein muss. <END,
Letzteres ist schon deshalb unrealistisch,da die Lagerbeständean Aueeiner
AbfallentsorgungsanlageständigenSchwankungenunterliegenkönnen.
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Bei Inputabfällenmit einem nachweislichdauerhaftpositivenMarktwertwird auf eine
Sicherheitsleistungverzichtet.

Die der Berechnung zugrundeliegendenEntsorgungspreisesind Durchschnittspreise.
Durch die Bildungvon Durchschnittspreisenwirdeine gewisse Unabhängigkeitder in die
BerechnungeingehendenPreise von aktuellenPreisschwankungenauf dem Marktfür
Entsorgungsleistungenerreicht.Aus diesem Grund können Sie auch dem Ansatz von
Durchschnittspreisennichtmitdem Hinweisaufein aktuelles,besondersgünstigesAnge-
bot entgegentreten.Da die Sicherheitsleistungdie Entsorgung der Abfälle langfristig
sicherstellensoll, könnenaktuellegünstigeAngebotezwar in die Durchschnittsbildung
einbezogenwerden,diese jedoch nichtersetzen. Es würdeder Realitätbezüglicheiner
möglichstkostendeckendenBeräumungwidersprechen,nurdie günstigstenAngebotefür
die FestlegungeinerSicherheitsleistungfürden Entsorgungsfallheranzuziehen.

D.5.3.2 NebenbestimmungenC.2.1.3 undC.2.1.4
Die Nebenbestimmungenzur Anzeige des Betreiberwechselssind notwendig,da auch bei
Übertragungder Genehmigungauf Drittedie Kopplungvon Genehmigungswirksamkeit
und Sicherheitsleistungerhaltenbleibenmuss. Dies erforderndie Betreiberpflichtennach
& 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 BImSchG.
Damit wird abgesichert,dass die Verpflichtungdes nunmehrneuen Betreiberszur
ordnungsgemäßenAnlagenstilllegungnach 8 5 Abs. 3 BImSchG durchgesetztwird.Bürg-
schaftenund ähnlicheSicherheitsleistungensind grundsätzlichan die Person gebunden
und gehen daherbei einemBetreiberwechselnichtaufden neuenBetreiberüber.

D.5.3.3 NebenbestimmungC.2.2.1

Gemäß 8 52 BImSchG haben die zuständigenBehördendie Durchführungdes Bundes-
Immissionsschutzgesetzes(BImSchG) und der auf dieses Gesetz gestützten
Rechtsverordnungenzu überwachen.Zur Durchsetzungder Überwachungspflichtund zur
Prüfungder Einhaltungder Frist zum Erlöschen der Genehmigungnach 8 18 BImSchG
wurdedie Forderungzur Inbetriebnahmeanzeigeerhoben.

D.5.3.4 NebenbestimmungC.2.2.2

Die Aufzeichnungenüber Betriebsstörungen,derenAuswirkungenund daraufberuhende
eingeleiteteMaßnahmendienender Kontrolledes Anlagenbetriebesnach 8 52 BImSchG.

D.5.3.5

Die für die genehmigungsbedürftigenAnlagen s. D.3.1 festgesetztenGrenzwerteund
Maßnahmensind sowohlzur EinhaltungderSchutzpflichtgem. 8 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG
als auch zur Einhaltungder Vorsorgepflichtgem. 8 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG erforderlich.
Gemäß 8 5 Abs. 1 BImSchG sind genehmigungsbedürftigeAnlagen so zu errichtenund
zu betreiben,dass schädlicheUmwelteinwirkungenund sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteileund erheblicheBelästigungenfürdie Allgemeinheitund die Nachbarschaftnicht
hervorgerufenwerden können sowie Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden
Maßnahmenzur Emissionsbegrenzung.

D.5.3.6

Der Stand der TechnikfürAnlagen ist in der TA Luft dokumentiert.Aus diesem Grund
wurden die für o. g. Anlagen in der TA Luft enthaltenenForderungengestellt. Die
NebenbestimmungenC.2.2.1 und C.2.2.3 bis C.2.2.5.1 ergeben sich REBE5.4.8.11.2 und 5.4.12-14 TA Luft. -  
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D.5.3.7

Die in den AntragsunterlagenenthalteneStaubimmissionsprognosewurdeaufgrundvon
4.6.1.1 TA Luft erstellt, um festzustellen, ob und unter welchen immissions-
schutzfachlichenBedingungender Betriebder Anlagen genehmigtwerdenkann. In die-
sem Zusammenhangwurden Bedingungenzur Staubminimierungaufgestellt.In der
PrognosewurdeGesamtstaubohne Inhaltstoffebetrachtet.Diese Bedingungenwurdenin
die NebenbestimmungenC.2.2.4.1, C.2.2.4.2, C.2.2.5.2 bis C.2.2.5.5 aufgenommen.
Dies sind zum Beispiel:

- ReduzierungderAbwurfhöhenauf< 1m,
- ausreichendeBedüsungderÜbergabe-und Abwurfstellen.
- bedarfsgerechteBeregnung/Befeuchtungder Lagerhalden zur Gewährleistung

einerausreichendenOberflächenfeuchte,
- Begrenzungdes BetriebsderAufbereitungsanlagenauf7 h/d.

Aus diesem Grund wurden die betreffendenAngaben als Nebenbestimmungen
aufgenommen.

D.5.3.8 NebenbestimmungC.2.2.5.2

Die Festlegung zur Haldenhöhe der aufbereitetenEOS ist ebenso Grundlage der
Staubimmissionsprognoseund erfolgtim Weiterenantragsgemäß.

Mit der Zwischenlagerungder ASN 17 09 04 in mediendichtenContainernwerdendie
baulichen Anforderungender 5.4.8.12-14 TA Luft wirksam umgesetzt und der
Schutzzweckerreicht.Zudemerfolgtdie Nebenbestimmungantragsgemäß.

D.5.3.9 NebenbestimmungC.2.2.5.3

Gemäß 5.4.8.12 -14 TA Luftsind fürAnlagender Nummer8.12 bis 8.14, Abfallläger,die
als NebenbestimmungaufgeführtenbaulichenAnforderungenzu stellen. Das BImSchG
fordert,soweites sich um genehmigungsbedürftigeAnlagenhandelt,auch die integrierte
Vermeidungund VerminderungschädlicherUmwelteinwirkungendurch Emissionen in
Luft,Wasser und Boden unterEinbeziehungderAbfallwirtschaft,um ein hohes Schutzni-
veau fürdie Umweltinsgesamtzu erreichen,sowie den Schutz und die Vorsorgegegen
Gefahren,erheblicheNachteileund erheblicheBelästigungen,die aufandereWeise her-
beigeführtwerden.(8 1 BImSchG)
Die Forderungensind notwendig,um einen Eintrag von Schadstoffen in Boden und
Grundwasserzu verhindern.

D.5.3.10 NebenbestimmungC.2.2.5.5

Die Forderungergibtsich aus 5.2.3.5.2 TA Luft.

D.5.3.11 NebenbestimmungC.2.2.5.6

Die Nebenbestimmungergehtantragsgemäß.

D.5.3.12 NebenbestimmungC.2.2.4.4

AntragsgemäßwerdenfolgendeAufbereitungsanlagenbetrieben:

- mobilerBackenbrecherMetsoLokotrackLT106 mit224 kW-Dieselmotor, BEE- mobileSiebanlageMetsoNordtrackS 3.7 mit98 kW-Dieselmotor, AND- mobileSiebanlageTerrexFinlay883+ mit98 kW-Dieselmotorsowie
- mobileTrommelsiebanlagePowerscreenTrommel615 LL mit48 kW-Dies@Imtor

EcD

Ei
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Die 28. BImSchV gilt für das Inverkehrbringenvon Motorenzum Einbau in mobile
Maschinenund Geräte nach Artikel2 ersterAnstrichin VerbindungmitAnhang I Nr. 1

der Richtlinie97/68/EG des EuropäischenParlamentsund des Rates vom 16. Dezember
1997 zur Angleichungder Rechtsvorschriftender Mitgliedstaatenüber Maßnahmenzur
Bekämpfungder Emissionvon gasförmigenSchadstoffenund luftverunreinigendenParti-
keln aus VerbrennungsmotorenfürmobileMaschinenund Geräte (ABl. EG 1998 Nr. L 59
S. 1), zuletztgeändertdurchdie Richtlinie2004/26/EG vom 21. April2004 (ABl. EU Nr. L
146 S. 1, Nr. L 225 S. 3). Der Stand der Technikfür o. g. Dieselmotorenwird in der
Richtlinie2004/26/EG konkretisiert.

Gemäß 88 1und 2 der 28. BImSchV dürfenMotorenmiteinerLeistungvon 130 kW bis
560 kW gewerbsmäßigoder im Rahmen wirtschaftlicherUnternehmungennur in den
Verkehrgebrachtwerden,wennsie ab dem 1. Januar2006 bei nichtkonstanterDrehzahl
und ab dem 1. Januar 2011 bei konstanterDrehzahldie zulässigenEmissionsgrenzwerte
nach der Tabelle in Anhang I Nr. 4.1.2.4 der Richtlinie97/68/EG einhalten,sie die
Typgenehmigungfüreinen Motortypoder eine Motorenfamilieoder das Dokumentnach
Anhang VII der Richtlinie97/68/EG vorliegtund wenn sie mitder nach Anhang I Nr. 3
der Richtlinie97/68/EG erforderlichenEG-Kennzeichnungversehensind.

Gemäß 88 1und 2 der 28. BImSchV dürfenMotorenmiteiner Leistungvon 75 kW bis
wenigerals 130 kW gewerbsmäßigoder im Rahmen wirtschaftlicherUnternehmungen
nur in den Verkehrgebrachtwerden,wenn sie ab dem 1. Januar 2007 bei nichtkon-
stanterDrehzahl und ab dem 1. Januar 2011 bei konstanterDrehzahl die zulässigen
Emissionsgrenzwertenach der Tabelle in Anhang I Nr. 4.1.2.4 der Richtlinie97/68/EG
einhalten,sie die Typgenehmigungfüreinen Motortypodereine Motorenfamilieoderdas
Dokumentnach Anhang VII der Richtlinie97/68/EG vorliegtund wenn sie mitder nach
AnhangI Nr. 3 der Richtlinie97/68/EG erforderlichenEG-Kennzeichnungversehensind.

D.5.3.13 NebenbestimmungC.2.2.6.1

Die Festlegung folgt den Angaben des Antrages und dient der Sicherstellungder
Betreiberpflichtengemäß8 5 BImSchG.

D.5.3.14 NebenbestimmungenC.2.2.6.2 undC.2.2.6.3

Die Festlegungder Betriebszeitenfolgtden Angabendes Antrages.Ein Nachtbetriebwar
nicht Gegenstand des Antrages sowie der Schallimmissionsprognoseund würde
gegebenenfallszu einer Überschreitungder Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm im
Nachtzeitraumführen.Dies stehtdem Vorsorge- wie auch dem Schutzgrundsatznach
8 5 BImSchG entgegen. Aus diesem Grund ist ein Anlagenbetriebwährend des
Nachtzeitraumesnichtzulässig.

D.5.3.15 NebenbestimmungenC.2.2.6.4

Die Festlegungendienender SicherstellungderBetreiberpflichtengemäß 8 5 BImSchG
und der Einhaltungder unterNebenbestimmung6 festgelegtenGrenzwerte.Im Rahmen
der Schallimmissionsprognosevom 23. September 2019 (IDU IT + Umwelt GmbH,
Berichtnummer S0981-1) wurde unter Berücksichtigung der festgelegten
Nebenbestimmungder sichere Nachweis auf Einhaltungder festgelegtenGrenzwerte
erbracht.

D.5.3.16 NebenbestimmungenC.2.2.6.5
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D.5.3.17 NebenbestimmungenC.2.2.6.6

Im Rahmen der durchgeführtenSchallimmissionsprognose(23. September 2019,
IDU IT + UmweltGmbH, BerichtnummerS0981-1) wurdeplausibelder sichereNachweis
auf Einhaltungder Einhaltungder Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm bzw. der
festgelegtenGrenzwerteerbracht.
Die im Rahmen des AnlagenbetriebeshervorgerufenenImmissionenliegen auf der
angrenzendenGewerbefläche(IO 1, Flurstück506/13) 6 dB(A) und an den betrachteten
Wohngebäuden(IO 2 bis IO 5) mehrals 10 dB(A) unterden Immissionsrichtwertennach
6.1 TA Lärm. Eine BetrachtungderVorbelastungkanngemäß3.2.1 TA Lärmentfallen.
Die Festlegung der Geräuschimmissionsgrenzwerteerfolgtenach dem Vorsorge- und
Schutzgrundsatznach $ 5 BImSchG unter Beachtung der Schutzwürdigkeitder
Immissionsorte.

Für den ImmissionsortIO 1 wurdeder um 6 dB(A) reduzierteImmissionsrichtwertnach
6.1 TA Lärmfestgelegt.

Für die ImmissionsorteIO 2 bis IO 5 wurden die um 10 dB(A) reduzierten
Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm als Grenzwerte festgelegt. Damit wird
sichergestellt,dass sich die die Immissionsortewährenddes Anlagenbetriebsaußerhalb
des EinwirkungsbereichesderAnlagegemäß2.2 TA Lärm befinden.

Eine ÜberlagerungkurzeitigerGeräuschspitzenwirdnichtangenommen.Zur Begrenzung
kurzzeitigerGeräuschspitzenwurdendie Immissionsrichtwertenach 6.1 TA Lärm unter
BeachtungderSchutzwürdigkeitder Immissionsorteals Grenzwertefestgelegt.

Die Berechnung der im Rahmen : des Anlagenbetriebes hervorgerufenen
Geräuschimmissionenergab eine sichere Einhaltungder festgelegtenGrenzwerte.Aus
Gründen der Verhältnismäßigkeitwird auf einen messtechnischen Nachweis der
Einhaltungder festgelegtenGrenzwerte(Inbetriebnahmemessungauf Grundlage von
88 26, 28 BImSchG) verzichtet.

D.5.4 WasserrechtlicheNebenbestimmungC.3

Gemäß 8 48 Abs. 2 WHG sind Stoffeso zu lagern,dass eine nachteiligeVeränderungder
Grundwasserbeschaffenheitnicht zu besorgen ist. Die Nebenbestimmungwurden zur
Sicherstellungaufgenommen,dass am StandortnurzugelasseneAbfälleund Materialien
zwischengelagertwerden.

D.6 Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidungberuhtaufden 88 1, 3, 6, 9, 4, 13 und 17 des SächsVwKG?? in
"Verbindungmit Ifd. Nr. 55 Tarifstelle1.7 und Ifd. Nr. 17, Tarifstellen4.2 und 6.3.1 des
9. SächsKVZ?,

Die Gebühr für den immissionsschutzrechtlichenTeil der Genehmigung beträgt
2.357,60 EUR. Dieser Entscheidungkönnenkeine Errichtungskostenzu Grunde gelegt
werden,demnachIt. Tarifstelle1.7 ein Gebührenrahmenvon 365,00 EUR bis 11.100,00
EUR zur Verfügungsteht. Die Höhe der Verwaltungsgebührenbemisstsich nach dem
Verwaltungsaufwandder an der AmtshandlungbeteiligtenBehördenund der Bedeutung
derAngelegenheitfürdie Beteiligten.

Die Gebühr für die Nutzungsänderungund Erweiterungder Lagerfläche(III/und
Befreiungnach 8 31 Abs. 2 BauGB beträgt404,16 EUR. IS
Die Auslagenbetragen3,72 EUR fürdie Kostender Postzustellung.

Kan   
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E. Hinweise
E.1 Baurecht

E.1.1

Der Beginn der Bauarbeitengemäß 8 72 Abs. 8 SächsBO und die Benennung des
Bauleitersgemäß 8 53 Abs. 1 SächsBO sind der Bauaufsichtsbehördemindestenseine
Woche vorheranzuzeigen.

E.1.2

Bei der Bauausführungsind folgendeVorschriftenbesonderszu beachten:

« 8 3 SächsBO AllgemeineAnforderungen;
. . 8 11 SächsBO Baustelle;
. 8 17-25 SächsBO Bauprodukte/Bauarten;
. 8 52-56 SächsBO Pflichtenderam Bau Beteiligten.

E.1.3

Der Bauherrhatgemäß8 82 Abs. 2 SächsBO die beabsichtigteAufnahmeder Nutzung
mindestenszwei Wochenvorheranzuzeigen.

E.2 Abfall,Altlasten,Bodenschutz

Bis zum 31.03. des Folgejahres.ist die Jahresbilanz (Ein- und Ausgänge) der
Elektroofenschlackeder unterenAbfall-und Bodenschutzbehördedes LandkreisesMeißen
vorzulegen.

E.3 Wasserrecht

Bezüglich der Versickerung von Niederschlagswasser bzw. von mittels
LeichtflüssigkeitsabscheiderbehandeltemAbwasser, liegtder entsprechendeAntragauf
wasserrechtlicheErlaubnisder unterenWasserbehördevor. Über diesen Antragwird im
Gesondertendurch die untere Wasserbehördeentschieden,grundsätzlicheEinwände
dagegen bestehennicht.

E.4 Kreisvermessungsamt

E.4.1

Entsprechend8 27 SächsVermKatG?*sind Grenz- und Vermessungsmarkenbesonders
geschützt. Insbesonderestelltes eine Ordnungswidrigkeitdar, unbefugtVermessungs-
oder Grenzmarken einzubringen,zu verändern, unkenntlichzu machen oder zu
entfernen.Eine Ordnungswidrigkeitoder der Versuch einer Ordnungswidrigkeitkönnen
miteinerGeldbußegeahndetwerden.

Vermessungsmarkenkennzeichnendie Raumbezugsfestpunkte(RBP), Höhenfestpunkte
(HP), Schwerefestpunkte(SP) sowie die Aufnahmepunkte(AP). Auskunftüber RBP, HP
und SP im betreffendenGebiet erteiltder StaatsbetriebGeobasisinformationund
Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz3, 01099 Dresden. Auskunftüber AP erteiltdas
LandratsamtMeißen,Kreisvermessungsamt,Remonteplatz7, 01558 Großenhain.

 



AZ.: 106.11-421/2019-21076/2021 33

 

Hinweis:
Ab dem 30. Juni 2017 gilt das DHHN 2016 als amtlicherHöhenbezug. Weitere
InformationenerhaltenSie unterwww.landesvermessung.sachsen.de.

Aus Gründen der Sicherung des Grundeigentums und unter Beachtung der
Planungssicherheitsolltenbei der Umsetzungder PlanunggefährdeteGrenzmarkendurch
einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur(ÖbVI) gesichert werden. Ein
Verzeichnisder ÖbVI istals Anlagebeigefügt.

E.4.2 Hinweiszum Datenformatder Planungsunterlagen

Im Oktober2017 beschloss der IT-Planungsratfür die Bauleitplanungdie verbindliche
Verwendungdes DatenaustauschformatesXPlanung (aktuelleVersion XPlanGML
5.1.2) um einen verlustfreien Datenaustausch zwischen den verschiedenen
Planungsebenenzu gewährleisten.Dementsprechendist die Planungzu beauftragenund
auszuführen.

E.5 Arbeitsschutz

E.5.1

Der Arbeitgeberdarf den Beschäftigtenerstmalignur Arbeitsmittelbereitstellen,die
konform zum geltenden EU-Recht sind. Hierzu sind insbesondere die EG-
Konformitätserklärungdurch die Hersteller, die CE-Kennzeichnung sowie die
Bereitstellungder Betriebs- und Wartungsanleitungin deutscherSprache erforderlich.
(8 5 BetrSichV?°)

Die Arbeitsmittel,derenSicherheitvon den Montagebedingungenabhängt(z. B. ortsfeste
elektrischeAnlagen und Betriebsmittel,vor Ort montierteMaschinen und Anlagen)
müssen nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahmedurch eine befähigte
Person geprüftwerden.(8 14 BetrSichV)

E.5.2

Die Beurteilungallerfürdie Beschäftigtenmitder ArbeitverbundenenGefährdungen,z.
B. durch Maschinen und Anlagen, die Arbeitsstätte,Gefahrstoffe(z. B. Staub) sowie
Lärm, mitden Festlegungender Maßnahmendes Arbeitsschutzesist bis zur Aufnahme
der Arbeitdurchzuführenund zu dokumentierenund danach auf aktuellemStand zu
halten.
(88 5, 6, 8 ArbSchG?® i. V. m. 8 3 BetrSichV, 8 3 ArbStättV?”, 8 6 GefStoffV?®, 8 3
LärmVibrationsArbSchV??)

E.5.3

Bis zur Inbetriebnahmeder Anlage sind auf der Grundlageder Gefährdungsbeurteilung
Betriebsanweisungenfür die bei der ArbeitbenutztenArbeitsmittelund fürTätigkeiten
mit Gefahrstoffen(z. B. Wartungs-und Betriebsmittel)zu erstellen.Die Beschäftigten
sind vor Aufnahmeder Arbeitzu Festlegungender Maßnahmendes Arbeitsschutzeszu
unterweisen. (8 12 ArbSchG i. V. m. 8 12 BetrSichV, 8 14 GefStoffV, 8 11
LärmVibrationsArbSchV)

E.5.4

Der InbetriebnahmeterminderAnlage istderAbteilungArbeitsschutzder Landesdirektion
Sachsen 14 Tage im Vorausschriftlichanzuzeigen. }
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E.6 Immissionsschutz

E.6.1

Für den Fall, dass künftige Amtsermittlungengeänderte repräsentative
Entsorgungspreise ergeben, bleibt die Auflage zur Erhebung einer geänderten
Sicherheitsleistungvorbehalten.

E.6.2

Gemäß 8 15 BImSchG ist die Änderungder Lage, der Beschaffenheitoderdes Betriebes
der Anlage der zuständigenBehörde mindestenseinen Monat, bevor mitder Änderung
begonnen werden soll, schriftlichanzuzeigen, wenn sich die Änderung auf in 8 1

BImSchG genannteSchutzgüterauswirkenkann. Die Behörde hat zu prüfen,ob diese
Änderungwesentlichist. Gemäß 8 16 BImSchG bedarfdie wesentlicheÄnderungder
Lage, der Beschaffenheitoder desBetriebeseinergenehmigungsbedürftigenAnlage der
Genehmigungnach dem BImSchG. Die Genehmigungist auch erforderlich,wenn auf
Grund anderer behördlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse,
Bewilligungen,Befreiungenusw.) wesentlicheÄnderungender Lage, der Beschaffenheit
oderdes Betriebesder durchdiesen BescheidgenehmigtenAnlage notwendigwerden.

E.6.3

Wird beabsichtigt,den Betriebder Anlage einzustellen,so hat der Betreiberdies gemäß
815 Abs. 3 BImSchG unterAngabe des Zeitpunktesder Einstellungdem Landratsamt
MeißenunterBeifügungvon Unterlagen,die die vorgesehenenMaßnahmenzur Erfüllung
der sich aus 8 5 Abs. 3 BImSchG ergebenen Pflichten beschreiben, unverzüglich
anzuzeigen.

E.6.4

Die Genehmigungergeht unbeschadetder behördlichenEntscheidung,die nach 8 13
BImSchG nichtvon der Genehmigungeingeschlossenwird. Für die Errichtungund den
Betrieb der Anlage sind ggf. noch weiterenicht von dieser Genehmigungumfasste
Zulassungen erforderlich. In diesem Fall kann von der erteilten
immissionsschutzrechtlichenGenehmigung erst mit dem Vorliegen dieser weiteren
Zulassungen rechtmäßig Gebrauch gemacht werden. Diese sind in den hierfür
erforderlichengesondertenVerfahrenzu beantragen.

E.6.5

Die Genehmigungerlischtgemäß8 18 Abs. 1 BImSchG, wenn
a) innerhalbder im Genehmigungsbescheidgesetzten Frist nicht mit dem

BetriebderAnlage begonnenoder
b) die Anlage währendeines Zeitraumesvon mehrals drei Jahren nichtmehr

betriebenwurde.
Die Genehmigungerlischtferner,soweitdas Genehmigungserfordernisaufgehoben
wird (8 18 Abs. 2 BImSchG). Die Genehmigungsbehördekann auf Antrag die
Fristen zu a) und b) aus wichtigemGrund verlängern,wenn hierdurchder Zweck
des Gesetzes nicht gefährdetwird (85 18 Abs. 3 BImSchG). Ein diesbezüglicher
Antragsollterechtzeitig(zwei Monate)vorAblaufder Fristgestelltwerden.

E.6.6

Verstöße gegen die Bestimmungendieser Genehmigung können bei Vprliegen“
Voraussetzungendes 8 62 BImSchG miteiner Geldbuße bis zu 50.000 EUR al

werden. f
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F. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalbeines Monatsnach seinerZustellungschriftlich,in
elektronischerForm nach 8 3a Abs. 2 VwVfG oder zur Niederschriftbeim Landratsamt
Meißen,Brauhausstraße21, 01662 Meißen,Widersprucherhobenwerden.

Wird der Widerspruchin elektronischerForm eingelegt,so ist dieserdurchDe-Mail in der
Sendevariante„mitbestätigtersichererAnmeldung“nach 8 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz?an
die E-Mail-Adressepost@kreis-meissen.de-mail.dezu richten.Nähere Hinweisesind auf
der Internetseitehttp://www.kreis-meissen.org/15865.htmlzu finden.Die Erhebungdes
WiderspruchesdurcheinfacheE-Mail wahrtdaherdie Form nicht.

\SUOREB
LinDr. Lange

Sachgebietsleiter

Anlagen:
Antragsunterlagenm. Genehmigungsvermerk(Exemplar7)
Verzeichnisder ObVI

 

! Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungendurch Luftverunreinigungen,Geräusche,
Erschütterungenund ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz- BImSchG) vom 17. Mai 2013
(BGBl. IS. 1274), in derjeweilsgeltendenFassung

2 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes(Verordnung über
genehmigungsbedürftigeAnlagen- 4. BImSchV) vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), in derjeweilsgeltenden
Fassung

? AchtundzwanzigsteVerordnungzur Durchführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes(Verordnungüber
EmissionsgrenzwertefürVerbrennungsmotoren- 28. BImSchV) vom20. 04.2004 (BGBl. IS. 614, 1423) in der
jeweilsgeltendenFassung.

4 Sechste AllgemeineVerwaltungsvorschriftzum BImSchG (TechnischeAnleitung
2

zum Schutz gegen Lärm- TA
Lärm)vom 26. August1998 (GMBl. S. 503)
5 Ausführungsgesetzzum Bundes-Immissionsschutzgesetzund zum Benzinbleigesetz(AGImSch6) 04. Juli 1994
(SächsGVBl. S. 1281) in derjeweilsgeltendenFassung

6 Verordnungdes Sächsischen Staatsministeriumsfür Umweltund Landwirtschaftüber Zuständigkeitenzur
Ausführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes,Benzinbleigesetzesund der aufgrund dieser Gesetze
ergangenenVerordnungen(Sächsische Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung- SächsImSchZuVO) vom
26. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 444) in derjeweilsgeltendenFassung

7 Verwaltungsverfahrensgesetz(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachungvom 23. Januar 2003 (BGBl. IS.
102), in derjeweilsgeltendenFassung

® Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-und des Verwaltungszustellungsrechtsfür den Freistaat
Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), in derjeweilsgeltendenFassung KEN?LA

      

 

° Neunte Verordnung zur Durchführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetzes(Verordnung füber das
Genehmigungsverfahren- 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachungvom 29. Mai 1992/RSBl.

-1001), in derjeweilsgeltendenFassung [a Fe
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10 Gesetz überdie Umweltverträglichkeitsprüfung(UVPG) vom 24. Februar2010 (BGBl. IS. 94), in derjeweils
geltendenFassung

1! VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember
2008 über die Einstufung,Kennzeichnungund Verpackungvon Stoffen und Gemischen, zur Änderungund
Aufhebungder Richtlinien67/548/EWG und 1999/45/EG und zurÄnderungderVerordnung(EG) Nr. 1907/2006
12 VerordnungüberAnlagenzum UmgangmitwassergefährdendenStoffenvom 18. April2017 (BGBl. IS. 905),
in derjeweilsgeltendenFassung

13 RICHTLINIE 2010/75/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. November2010
überIndustrieemissionen(integrierteVermeidungundVerminderungderUmweltverschmutzung)
14 BREFS- bestavailabletechniquesreferencedocumentsofthe EU
15 Sächsische Bauordnung(SächsBO) in derFassung des Gesetzes zur NeufassungderSächsischen Bauordnung
und zurÄnderungandererGesetze vom28. Mai 2004 ((SächsGVBl. S. 200), in der jeweiliggeltendenFassung

.

16 Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachungvom 23. September2004 (BGBl. IS. 2414) in
derjeweilsgeltendenFassung.

17 Gesetz zur Förderungder Kreislaufwirtschaftund Sicherung der umweltverträglichenBewirtschaftungvon
Abfällen(Kreislaufwirtschaftsgesetz- KrWG) vom 24. Februar2012 (BGBl. IS. 212), in derjeweilsgeltenden
Fassung

18 Sächsisches Kreislaufwirtschafts-und Bodenschutzgesetz(SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019
(SächsGVBl. S. 187), in derjeweilsgültigenFassung

19 Grundgesetzfürdie BundesrepublikDeutschlandin derim BundesgesetzblattTeil III, Gliederungsnummer
100-1, veröffentlichtenbereinigtenFassung, das zuletztdurchArtikel1 u. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 29.
September2020 (BGBl. IS. 2048) geändertwordenist

2° Verordnungüber die baulicheNutzung der Grundstücke(Baunutzungsverordnung- BauNVO) vom 21.
November2017 (BGBl. I, S. 3786), in derjeweilsgeltendenFassung

2! Erste AllgemeineVerwaltungsvorschriftzum Bundes-Immissionsschutzgesetz(Technische Anleitungzur
Reinhaltungder Luft- TA Luft)vom24. Juli 2002 (GMBI. S. 511)
22 Verwaltungskostengesetzdes FreistaatesSachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachungvom
17. September2003 (SächsGVBl. S. 698), in derjeweilsgeltendenFassung

23 Neunte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriumsder Finanzen über die Bestimmung der
Verwaltungsgebührenund Auslagen (Neuntes Sächsisches Kostenverzeichnis- 9. SächsKVZ) vom 21.
September2011 (SächsGVBl. Nr. 11 S. 410), in derjeweilsgeltendenFassung

2* Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatasterim Freistaat Sachsen
(Sächsisches Vermessungs-und Katastergesetz- SächsVermKatG)vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S.138,
148), in derjeweilsgeltendenFassung

25 Verordnungüber Sicherheitund Gesundheitsschutzbei der Bereitstellungvon Arbeitsmittelnund deren
Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheitbeim Betrieb überwachungsbedürftigerAnlagen und über die
Organisationdes betrieblichenArbeitsschutzes- Betriebssicherheitsverordnung,vom 27. September2002
(BGBl. IS. 3777), in derjeweilsgeltendenFassung

26 Gesetz überdie Durchführungvon Maßnahmendes Arbeitsschutzeszur VerbesserungderSicherheitund des
Gesundheitsschutzesder Beschäftigtenbei der Arbeit(Arbeitsschutzgesetz- ArbSchG) vom 7. August 1996
(BGBl. IS. 1246) in derjeweilsgeltendenFassung

2?” Verordnungüber Arbeitsstätten(Arbeitsstättenverordnung- ArbstättV)vom 12. August 2004 (BGBl. I
S. 2179), in derjeweilsgeltendenFassung

28 Verordnungzum Schutz vor Gefahrstoffen(Gefahrstoffverordnung- GefStoffV) vom 26. November2010
(BGBl. IS. 1643), in derjeweilsgeltendenFassung

   

 

2° Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnungvom 06. März 2007 (BGBl. I S. 261), in derjeweils
gefgnden>
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